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eligion als Privatsache?
Zur ÖOffentlichkeit VO Glaube un! Theologie’

Die gesellschaftliche Relevanz (010)14) Christentum und Kırche wird 1immer mehr ZUT ragze.
In diesem Kontext stehen dıe Ausführungen, dıe der evangelische Zürcher Professor
Systematische eologıe, ymboli und Religionsphilosophie Jänner 2001 beı der
Thomas-Akademie der Katholisch-Theologischen Privatunıiversität 1NZ0hat
Wır dokumentieren sSeinen Vortrag In leicht gekürzter Oorm (Redaktıon

elıg10n ıst Privatsache das ist eiıne entste und ebt öffentlicher Kom:-
munikation, unter Menschen und mıitder großen politischen Einsichten der

vergsganscNChH ahrhunderte, die auch ott Niemand glaubt VO.  5 sich Aau!:  N
eben begonnenen ahrtau- Niemand glaubt eın für sich. Nie-

send nıc VETSCSSCN seıin wird. Nie- mand glaubt ohne andere. Kein
mand INUSS relig1Öös senmnn Jeder hat das ensch wird als Christ geboren, wWer

eC. sSenın Keıiner darf eiıner hris ist, wurde e5 vielmehr Urc
relig1iösen der Handlung den Öffentlichen Akt der aufe, die Be-
S  un werden. JTle Religionsge- mıt der Otscha der überall
meinschaften sind gegenseitiger zugänglichen iDel, den Kontakt muıt
Toleranz verpflichtet Keine eligion der Öffentlichen Verkündigung der
kann einer pluralen emokratie VelI- Kirche Diese verbreitet eiıne Geheim-
ındlıche Öffentlichkeit und Öffent- ehren, sondern bezeugt UrCc Wort
1C Verbindlichkei für alle beanspru- und Tlat das „offenkundig große Ge-
chen. Religion ist Privatsache. heimnis der Frömmigkeit” (1 11ım 3,16)
Diese wichtige Einsicht ware och eın Geheimnis, das nıicht geheim
nicht einmal die ahrheıt, WEe: gehalten, sondern weltweit veröffent-
theologisch nicht sofort hinzugefügt 1C. werden will ihren Gottesdiens-
wüuürde: Christlicher Glaube ıst öffentlich ten bringen TYısten das Geheimnis
und hat ein ZeNUINES Verhältnis ZUT der Gegenwart Gottes öffentlich ZUT

Öffentlichkeit, und ZW ar mehrfacher Darstellung, für den niemand und
Hinsicht. So geht ıstlıchen nichts verborgen ist. ott ist wI1ıe der
Glauben eın alle und es etref- 1C. der auf em ruht; nichts ware,
fendes IThema: Gottes Gegenwart. WE nicht sähe; und alles ist NUr,
Glauben WIT Gottes verborgene Ge- solange darauf blickt. Wır dagegen

sehen Gott nicht, weil WITr das1Cgenwart öffentlich, Urc. den Glauben
wird S1e der Welt pu  ik Glaube nicht sehen vermögen, dem WIT

Bezugstexte der folgenden Überlegungen sind Dalferth, Gedeutete Gegenwart. Zur Wahr-
nehmung Gottes den Erfahrun der Zeit, Tübingen 1997; E. Arens, H. Hoping (Hg.), hleviel
eologie verträgt die Öffentlichkeit? Freiburg 1999; E. Jüngel, Indikative der na:
Imperative der Freiheit, Tübingen 200
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INGOLF U. DALFERTH 

Religion als Privatsache? 
Zur Öffentlichkeit von Glaube und Theologie 1 

Die gesellschaftliche Relevanz von Christentum und Kirche wird immer mehr zur Frage. 
In diesem Kontext stehen die Ausführungen, die der evangelische Zürcher Professor für 
Systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie am 15. Jänner 2001 bei der 
Thomas-Akademie der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz vorgetragen hat. 
Wir dokumentieren seinen Vortrag in leicht gekürzter Form. (Redaktion) 

Religion ist Privatsache - das ist eine 
der großen politischen Einsichten der 
vergangenen Jahrhunderte, die auch 
im eben begonnenen neuen Jahrtau­
send nicht zu vergessen sein wird. Nie­
mand muss religiös sein. Jeder hat das 
Recht, es zu sein. Keiner darf zu einer 
religiösen Haltung oder Handlung 
gezwungen werden. Alle Religionsge­
meinschaften sind zu gegenseitiger 
Toleranz verpflichtet. Keine Religion 
kann in einer pluralen Demokratie ver­
bindliche Öffentlichkeit und öffent­
liche Verbindlichkeit für alle beanspru­
chen. Religion ist Privatsache. 
Diese wichtige Einsicht wäre noch 
nicht einmal die halbe Wahrheit, wenn 
theologisch nicht sofort hinzugefügt 
würde: Christlicher Glaube ist öffentlich 
und hat ein genuines Verhältnis zur 
Öffentlichkeit, und zwar in mehrfacher 
Hinsicht. So geht es im christlichen 
Glauben um ein alle und alles betref­
fendes Thema: Gottes Gegenwart. Im 
Glauben wird Gottes verborgene Ge­
genwart öffentlich, durch den Glauben 
wird sie in der Welt publik. Glaube 

entsteht und lebt in öffentlicher Kom­
munikation, unter Menschen und mit 
Gott. Niemand glaubt von sich aus. 
Niemand glaubt allein für sich. Nie­
mand glaubt ohne andere. Kein 
Mensch wird als Christ geboren, wer 
Christ ist, wurde es vielmehr durch 
den öffentlichen Akt der Taufe, die Be­
gegnung mit der Botschaft der überall 
zugänglichen Bibel, den Kontakt mit 
der öffentlichen Verkündigung der 
Kirche. Diese verbreitet keine Geheim­
lehren, sondern bezeugt durch Wort 
und Tat das "offenkundig große Ge­
heimnis der Frömmigkeit" (1 Tim 3,16) 
- ein Geheimnis, das nicht geheim 
gehalten, sondern weltweit veröffent­
licht werden will. In ihren Gottesdiens­
ten bringen Christen das Geheimnis 
der Gegenwart Gottes öffentlich zur 
Darstellung, für den niemand und 
nichts verborgen ist. Gott ist wie der 
Blick, der auf allem ruht; nichts wäre, 
wenn er es nicht sähe; und alles ist nur, 
solange er darauf blickt. Wir dagegen 
sehen Gott nicht, weil wir das Blickfeld 
nicht zu sehen vermögen, in dem wir 

I Bezugstexte der folgenden Überlegungen sind v. a. I. U. Dalferth, Gedeutete Gegenwart. Zur Wahr­
nehmung Gottes in den ;rfahrungen der Zeit, Tübingen 1997; E.Arens, H.Hoping (Hg.), Wieviel 
Theologie verträgt die Offentlichkeit? Freiburg u.a. 1999; E. Jüngel, Indikative der Gnade -
Imperative der Freiheit, Tübingen 2000. 
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und es übrige sSind Wir können Gott ‚öffentliche einung der Aufrich-
1Ur wahrnehmen, indem und tigkeit el Klarheit und Eıin-

Welt wahrnehmen W I1ie WIT deutigkeit herrschen und der Sach-
VO  D Gott wahr genommen werden Wır kontroversen UrC. rationale Argu-
sSind WI1e Gott sieht Gott aber S1e. men und nicht aufgrund VO:  5 atus

ach dem Urteil des ıstTlıchen und Tradılıon entschieden werden
aubens WI1e Osterurteil Offentlichkeit diesem Sınn entsteht
ber den gekreuzigten Jesus OIfenKun- UNC: Kommuntitkatıon, dıe sıch TIrans-
dig wurde und WI1e es either als Ge- DAaTENZ und Durchsichtigkeit ıhrer nhalte
heimnis des auDens Ööffentlich VelI- und Verfahren für Drıtte hbemüht Auf der
kündigt und gelebt wird Kurz Christ- anderen e1te War Offentlichkeit das
lıcher Glaube ISt öffentlich SCHA| ffent- Organ der politischen Ontrolle VO  -
icChHKEeIlL, 21} öffentlich gelebt werden. Exekutive, Legislative und Jurisdi  on
S0 BCWI1SS daher Religion Privatsache Urc ı1UsCHNes uDliıkum bezie-
ist, SCWI1SS ist der Glaube auf Of- hungsweise das olk Offentlichkeit
fentlichkeit bedacht och WI1Ie kann diesem SInn 1St der Ort dem Jeder dem
christlicher Glaube als gelebte eli- UIrteil der anderen unterworfen wird und
S1011 wesentlich Öffentlich SECNUN}N, W: sıch 00OT Ihnen verantworten hat
eligion auch Fall des christlichen e1| Oomente hat Jürgen Habermas
auDens wesentlich prıvat ist? Besteht Begriff der bürgerlichen Offentlichkeit
zwischen der politis postulierten zusammengefasst Deren odell ist
Privatheit 101014} eligion und der eolo- das sich und er
QiSC etionten Öffentlichkeit des lau- Zeiıtungen und Zeitschriften kris-
hens kein Widerspruch? Ich eantworte tallisierende Lesepublikum bürgerli-diese rage, indem ich ler Über- cher Privatleute, aus dem sich die Bür-
legungsgängen zentrale Unter- gergesellschaft der liberalen Tradıtıon
scheidungen erläutere entwickelt hat och Z.U111 eillen War

cCliese LU die SANZEC Offentlichkeit Zum
Vieldeutige Offentlic  eıt anderen en sich Gefolge der

Unterscheidung VO  - Staat un:! Gesell-
Offentlichkeit 1ST vieldeutiges schaft ahrhunder die Mo-
Wort Öffentlich wird genann W as mente der öffentlichen Meıinung und der
NIC: Geheimen geschie. Was NIC: politischen Kontrolle unehmend Vel-

prıvat ist W as klar als offensichtliche selbständigt. Heute IL1LUSS daher nicht
anrheı vorgetragen wird W as allge- LUr zwischen politischer und zivilgesell-
mMein zugänglıch und verfüg bar 1St Was schaftlicher Öffentlichkeit unterschie-

die Domäne der Offentliıchen Hand‘ den werden, sondern el stehen
also SIAAELicher Kontrolle unter- lärungsbedürftiger eziehung Öf-

ijeg der Was dem Nutzen er und fentlichkeitssphären WI1e irtschaft,
den Bedürfnissen jedes einzelnen dient Wissenscha: Kunst ultur und Re-
Seit der Offentlichkeitsbegriff der lıgion Und schliefßlich ilt weiterhin

auch all das als öffentlich, W as VonAufklärungsepoche ZUm Kampfbegriff
des bürgerlichen Liberalismus anderen, nıicht beteiligten Drıtten be-
den herrschenden Absolutismus WUr- ODachnte werden kannn en
de, standen allerdings Z W e1 Aspekte diesem Sinn el VOT den ugen a1ı-
3901 Vordergrun Auf der e1nen Seıite

en können und sollen Und dieser
derer irgendwelcher anderer sStatt-

WarTr Offentlichkeit‘ Synonym für die
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und alles übrige sind. Wir können Gott 
nur wahrnehmen, indem wir uns und 
unsere Welt so wahrnehmen, wie wir 
von Gott wahrgenommen werden. Wir 
sind, wie Gott uns sieht. Gott aber sieht 
uns nach dem Urteil des christlichen 
Glaubens so, wie in seinem Osterurteil 
über den gekreuzigten Jesus offenkun­
dig wurde und wie es seither als Ge­
heimnis des Glaubens öffentlich ver­
kündigt und gelebt wird. Kurz: Christ­
licher Glaube ist öffentlich, schafft Öffent­
lichkeit, will öffentlich gelebt werden. 
So gewiss daher Religion Privatsache 
ist, so gewiss ist der Glaube auf Öf­
fentlichkeit bedacht. Doch wie kann 
christlicher Glaube als gelebte Reli­
gion wesentlich öffentlich sein, wenn 
Religion auch im Fall des christlichen 
Glaubens wesentlich privat ist? Besteht 
zwischen der politisch postulierten 
Privatheit von Religion und der theolo­
gisch betonten Öffentlichkeit des Glau­
bens kein Widerspruch? Ich beantworte 
diese Frage, indem ich in vier Über­
legungsgängen einige zentrale Unter­
scheidungen erläutere. 

1. Vieldeutige Öffentlichkeit 

,Öffentlichkeit' ist ein vieldeutiges 
Wort. Öffentlich wird genannt, was 
nicht im Geheimen geschieht; was nicht 
privat ist; was klar als offensichtliche 
Wahrheit vorgetragen wird; was allge­
mein zugänglich und verfügbar ist; was 
in die Domäne der ,öffentlichen Hand' 
fällt, also staatlicher Kontrolle unter­
liegt; oder was dem Nutzen aller und 
den Bedürfnissen jedes einzelnen dient. 
Seit der Öffentlichkeitsbegriff in der 
Aufklärungsepoche zum Kampfbegriff 
des bürgerlichen Liberalismus gegen 
den herrschenden Absolutismus wur­
de, standen allerdings zwei Aspekte 
im Vordergrund. Auf der einen Seite 
war ,Öffentlichkeit' Synonym für die 
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,öffentliche Meinung', in der Aufrich­
tigkeit, Ehrlichkeit, Klarheit und Ein­
deutigkeit herrschen und in der Sach­
kontroversen durch rationale Argu­
mente und nicht aufgrund von Status 
und Tradition entschieden werden: 
Öffentlichkeit in diesem Sinn entsteht 
durch Kommunikation, die sich um Trans­
parenz und Durchsichtigkeit ihrer Inhalte 
und Verfahren für Dritte bemüht. Auf der 
anderen Seite war ,Öffentlichkeit' das 
Organ der politischen Kontrolle von 
Exekutive, Legislative und Jurisdiktion 
durch ein kritisches Publikum bezie­
hungsweise das Volk: Öffentlichkeit in 
diesem Sinn ist der Ort, an dem jeder dem 
Urteil der anderen unterworfen wird und 
sich vor ihnen zu verantworten hat. 
Beide Momente hat Jürgen Habermas 
im Begriff der bürgerlichen Öffentlichkeit 
zusammengefasst. Deren Modell ist 
das sich im 17. und 18. Jahrhundert 
um Zeitungen und Zeitschriften kris­
tallisierende Lesepublikum bürgerli­
cher Privatleute, aus dem sich die Bür­
gergesellschaft der liberalen Tradition 
entwickelt hat. Doch zum einen war 
diese nie die ganze Öffentlichkeit. Zum 
anderen haben sich im Gefolge der 
Unterscheidung von Staat und Gesell­
schaft im 19. Jahrhundert die Mo­
mente der öffentlichen Meinung und der 
politischen Kontrolle zunehmend ver­
selbständigt. Heute muss daher nicht 
nur zwischen politischer und zivilgesell­
schaftlicher Öffentlichkeit unterschie­
den werden, sondern beide stehen in 
klärungsbedürftiger Beziehung zu Öf­
fentlichkeitssphären wie Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kunst, Kultur und Re­
ligion. Und schließlich gilt weiterhin 
auch all das als öffentlich, was von 
anderen, nicht beteiligten Dritten be­
obachtet werden kann. Öffentlich in 
diesem Sinn heißt, vor den Augen an­
derer - irgendwelcher anderer - statt­
finden können und sollen. Und dieser 
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ormale Öffentlichkeitsbegriff ist weiıt ihre TODbleme So die Dominanz
ber die Sphäre der bürgerlichen Of- eiInNer Art (01/0)4) Öffentlichkeit ber die
fentlichkeit hinaus anwendbar. deren Z.UT Umschichtun: Wert-

hierarchien: Nur Was sich ach den
Ma(t(ßstäben der politischen, der WI1SSen-Öffentlichkeit, eligion und ott
schaftlichen der der wirtschaftlichen

Die Entwicklung des OÖffentlichkeits- Öffentlichkeit auswelsen und ewäh-
verständnisses der euzeiıit ist also Ien lässt, wird für öffentlichkeitsfähig,

Ööffentlichkeitsrelevant und Offent!]!:alles andere als einlinig Von Anfang
gab verschiedene Horizonte VON diskussionswürdi1g gehalten. der

Offentlichkeit. Öffentlichkeit WIF oderne hat das ZUT Ausgrenzung der
UuUrc Kommunikation konstituilert, eologie aus dem Kreis der Wissen-
und Menschen kommunizileren VeTl- Schaiten SOWIE ZU politisch und reli-
chieden und ber Verschiedenes. Von gyionskritisch egründeten Ausschluss
Anfang gab es aber auch die Ten- der eligion aus dem Bereich des
denz ZUF Dominanz einer bestimmten Offentlichen und ihrer Zuweisung zZu

blofß Privaten ge:Art VO  5 Öffentlichkeit etwa der Poli-
der der Wirtschaft der der WIiSs- Anders die keineswegs LLIUTr p  0_

senschaft) ber die anderen. Die für erne Pluralisıerung unterschiedlicher
die gesamte Ooderne charakteristische OÖffentlichkeitshorizonte. Sie resultiert
Dynamik der Öffentlichkeitserweiterung, einem eizwer (01014) Öffentlichkeiten und
die Tendenz also, ass jede erreichte Gegenöffentlichkeiten muıiıt jJe eigenen Kri-
Offentlichkeit aus sich heraus ach terıen und Plausibilitätsma{(sstäben.
usweltung VO  5 Öffentlichkeit strebt, Das rlaubt, auch Religion als eiINe Art
ıst deshalb eın ambivalentes Phäno- VOII Öffentlichkeit eıner ausdılferen-
INE  - Hs ist eiınes, einen Öffentlichkeitsho- zlierten Gesellschaft würdigen. och
rızont über alle anderen auszuweıten, also damit ist weniger CWONNECN), als
auf die Domimmanz einer Art UÜon Öffent- weilen gemeint wird. Man kann dann

immer noch darüber streiten, ob das1cCHKei und ıhrer afßstäbe und Mechanıiıs-
men ber die anderen drängen. Es LLIUTr der Nachklang einer Ende
ist eın anderes, die Ausbildung Untfer- gehenden poche ist der USdruc
schtiedlicher Öffentlichkeitshorizonte einer anthropologischen der gesell-
efördern, also auf clıe Pluralisierung schaftlichen Notwendigkeıit. Soweit
101014} Öffentlichkeit seizen. Und ist WIFr wlssen, en ur Menschen reli-
eın Drittes, der massenmedialen Lust gy1Öse Bedürfnisse, W as immer Mon-

frönen, alles, und Se1 och taıgne ber die Frömmigkeıt der Ele-
intim, 0QOYT den ugen und ren anderer fanten meınte mussen ber
auszubreiten, die Instanz der Öffentlich- en eEsS alle Menschen? Menschen
keit also $rıvalısıeren. Das rinzip können 1Ur kurze Zeıt eben, ohne
der kritischen 1taverliert selinen trinken, etwas Jänger, ohne
Sinn, nıiıcht mehr die ufklä- aber 661e können eın en Vel-

mündiger Bürgerinnen und Bür- bringen, ohne beten Gelbst W e’

SCTI, sondern die mediale nterhal- den egri der eligion sehr weit
fasst, ıst nicht bestreiten, ass Men-eines Massenpublikums geht

ber nıiıcht LLUTLT die Irıvialisierung, auch schen ohne Religion en und terben
die Tendenzen ZUT. Dominanz und können, und Z W al nicht weniger
Pluralisterung VO  > Öffentlichkeit en respektabel als andere.
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formale Öffentlichkeitsbegriff ist weit 
über die Sphäre der bürgerlichen Öf­
fentlichkeit hinaus anwendbar. 

2. Öffentlichkeit, Religion und Gott 

Die Entwicklung des Öffentlichkeits­
verständnisses in der Neuzeit ist also 
alles andere als einlinig. Von Anfang 
an gab es verschiedene Horizonte von 
Öffentlichkeit. Öffentlichkeit wird 
durch Kommunikation konstituiert, 
und Menschen kommunizieren ver­
schieden und über Verschiedenes. Von 
Anfang an gab es aber auch die Ten­
denz zur Dominanz einer bestimmten 
Art von Öffentlichkeit (etwa der Poli­
tik oder der Wirtschaft oder der Wis­
senschaft) über die anderen. Die für 
die gesamte Modeme charakteristische 
Dynamik der Öffentlichkeitserweiterung, 
die Tendenz also, dass jede erreichte 
Öffentlichkeit aus sich heraus nach 
Ausweitung von Öffentlichkeit strebt, 
ist deshalb ein ambivalentes Phäno­
men. Es ist eines, einen Öffentlichkeitsho­
rizont über alle anderen auszuweiten, also 
auf die Dominanz einer Art von Öffent­
lichkeit und ihrer Maßstäbe und Mechanis­
men über die anderen zu drängen. Es 
ist ein anderes, die Ausbildung unter­
schiedlicher Öffentlichkeitshorizonte zu 
befördern, also auf die Pluralisierung 
von Öffentlichkeit zu setzen. Und es ist 
ein Drittes, der massenmedialen Lust 
zu frönen, alles, und sei es noch so 
intim, vor den Augen und Ohren anderer 
auszubreiten, die Instanz der Öffentlich­
keit also zu trivialisieren. Das Prinzip 
der kritischen Publizität verliert seinen 
Sinn, wo es nicht mehr um die Aufklä­
rung mündiger Bürgerinnen und Bür­
ger, sondern um die mediale Unterhal­
tung eines Massenpublikums geht. 
Aber nicht nur die Trivialisierung, auch 
die Tendenzen zur Dominanz und zur 
Pluralisierung von Öffentlichkeit haben 
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ihre Probleme. So führt die Dominanz 
einer Art von Öffentlichkeit über die an­
deren zur Umschichtung ganzer Wert­
hierarchien: Nur was sich nach den 
Maßstäben der politischen, der wissen­
schaftlichen oder der wirtschaftlichen 
Öffentlichkeit ausweisen und bewäh­
ren lässt, wird für öffentlichkeitsfähig, 
öffentlichkeitsrelevant und öffentlich 
diskussionswürdig gehalten. In der 
Modeme hat das zur Ausgrenzung der 
Theologie aus dem Kreis der Wissen­
schaften sowie zum politisch und reli­
gionskritisch begründeten Ausschluss 
der Religion aus dem Bereich des 
Öffentlichen und ihrer Zuweisung zum 
bloß Privaten geführt. 
Anders die - keineswegs nur postmo­
derne - Pluralisierung unterschiedlicher 
Öffentlichkeitshorizonte. Sie resultiert in 
einem Netzwerk von Öffentlichkeiten und 
Gegenäffentlichkeiten mit je eigenen Kri­
terien und Plausibilitätsmaßstäben. 
Das erlaubt, auch Religion als eine Art 
von Öffentlichkeit in einer ausdifferen­
zierten Gesellschaft zu würdigen. Doch 
damit ist weniger gewonnen, als zu­
weilen gemeint wird. Man kann dann 
immer noch darüber streiten, ob das 
nur der Nachklang einer zu Ende 
gehenden Epoche ist oder Ausdruck 
einer anthropologischen oder gesell­
schaftlichen Notwendigkeit. Soweit 
wir wissen, haben nur Menschen reli­
giöse Bedürfnisse, was immer Mon­
taigne über die Frömmigkeit der Ele­
fanten meinte sagen zu müssen. Aber 
haben es alle Menschen? Menschen 
können nur kurze Zeit leben, ohne zu 
trinken, etwas länger, ohne zu essen, 
aber sie können ein ganzes Leben ver­
bringen, ohne zu beten. Selbst wenn 
man den Begriff der Religion sehr weit 
fasst, ist nicht zu bestreiten, dass Men­
schen ohne Religion leben und sterben 
können, und zwar nicht weniger 
respektabel als andere. 
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gleic dem Zeitgeist wider- und ihrem erstan:! wahrnehmen, die
spricht, tut eologie er gut daran, SANZE Wirklichkeit el Zu en Zeıten

ihrem en und Argumentieren hat das die eiınen mehr, die anderen
cht auf Religion, sondern auf ott weniger umgetrieben, en die einen
setzen eligion ist vermeildbar, Gott ıst relig1ös und andere nicht relig1ös Tea-
e nıcht aturlic kann 1Nan jede gaert, en sich die einen ber die
Lebensorientierung eligion der eın Gläubigen, die anderen ber den Un-
Religionsäquivalent och glauben gewundert.
ist wen1g plausibel, selbst denen och Selbst wer meınt, der ensch GE1 auf
eligion unterstellen, die sich aus- Religion angelegt, I1LUSS zugeben,
rucklıc dagegen verwahren und ass nicht alle Menschen dieser age
N1ıC. dergleichen en. Soll sich der entsprechend en. DbDer niemand, der
phänomenale Gehalt des Religions- meınt, kein ensch onne ohne ott
begriffs nıicht anszendental verflüch- eDen, INUSS bestreiten, ass die Men-
tigen, IN1USS eligion etwas anderes schen der ege eben, als
sSeımin als die edingung der Möglich- Se1 das möglich. Miıt gu  m rund
keit, ass Menschen relig1ös Ooder nicht spricht die Theologie deshalb nicht
relig1ös en Man hat keine elig1i0n, L1IUFr VO  a} Gott, sondern VO  a} der un
WwWenn Man NIC: reliQ1ös ebt eligion 1C weiıl 6S1e auf eın negatıves Men-

schenbild fixiert ware, Ssondern weilLL1LUSS en Erscheinung eten,
WE eın en relig1ös sSein soll, und für die reale Situation menschlichen
ass S1e NIC: Erscheinung tritt, ist ens VOT ott utrifft, ass alle Men-
eiıne Erscheinung VO  5 eligion. schen en ets1 deus nlon daretur. Sie
Bei Gott ist das anders: Man ILLUSS nicht sSind muıt sich selbst beschäftigt, ass

Gott glauben der Gott denken, da- sıe ignorleren, ass S1e deo, der
muıiıt ott 1st der gegenwärtig ist Miıt Offentlichkeit VOI ott en.
Gott hat INnNan vielmehr auch dort Dass religiöse edürfnisse g1ibt und
tun, I1lalı das ignorlert der be- 1m Rahmen der Pluralisierung unter-
streıtet. Meint doch kein Phä- schiedlicher Öffentlichkeitshorizonte

unter Phänomenen, keinen einer ausdifferenzierten Gesellschaft
Aspekt der Welt neben der unter auch der Religion eıne eigene Art VO  -

anderen, sondern lejenige irklich- Öffentlichkeit zugestanden wWird, 1st
keit, ohne die die Weit nicht LIUTL theologisc also nicht ohne welıteres
anders, sondern überhaupt nicht ware eın Gewinn. Hinzu kommt, ass die
Kann ohne ott aber weder 1mM onale Eigenständigkeit der Of-
Glauben ott och ohne ott fentlichkeitssphäre eligion ihre Be-
glauben eDen, dann xibt kein deutungslosigkeit für die übrigen
menschliches eben, das sich nicht 1m Sphären der Gesellschaft steigert: eli-
Verhältnis Wirklichkeit Gottes voll- gy10N wird ZU Segment, S1e symboli-

siert nıcht mehr das Ganze eiıner fürzıeht, ob @CS religiös der nicht reli-
1ÖS gelebt wird. alle relevanten Weise, Ssondern manı-
Man 1L1L1US$S5 daher nicht religiös se1n, festiert selbst die ragmentierung unl-

aber Ian kann nicht ohne ott en. Lebens er kann und niemand
Solange sich Menschen eiıner Wirk- 11USS$S religiös en. Beides ıst Ööffent-
ichkeit zurechtfinden mussen, die sich ich edeutungslos, solange das
ihnen nıe erschliefst, werden S1e en der anderen nicht stOrt. eligion
fragen, ob das, W as S1e mıiıt ihren innen wird als Privathobby betrachtet und
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Obgleich es dem Zeitgeist wider­
spricht, tut Theologie daher gut daran, 
in ihrem Denken und Argumentieren 
nicht auf Religion, sondern auf Gott zu 
setzen. Religion ist vermeidbar, Gott ist 
es nicht. Natürlich kann man jede 
Lebensorientierung Religion oder ein 
Religionsäquivalent nennen. Doch es 
ist wenig plausibel, selbst denen noch 
Religion zu unterstellen, die sich aus­
drücklich dagegen verwahren und 
nichts dergleichen leben. Soll sich der 
phänomenale Gehalt des Religions­
begriffs nicht transzendental verflüch­
tigen, muss Religion etwas anderes 
sein als die Bedingung der Möglich­
keit, dass Menschen religiös oder nicht 
religiös leben. Man hat keine Religion, 
wenn man nicht religiös lebt. Religion 
muss im Leben in Erscheinung treten, 
wenn ein Leben religiös sein soll, und 
dass sie nicht in Erscheinung tritt, ist 
keine Erscheinung von Religion. 
Bei Gott ist das anders: Man muss nicht 
an Gott glauben oder Gott denken, da­
mit Gott ist oder gegenwärtig ist. Mit 
Gott hat man es vielmehr auch dort zu 
tun, wo man das ignoriert oder be­
streitet. Meint ,Gott' doch kein Phä­
nomen unter Phänomenen, keinen 
Aspekt der Welt neben oder unter 
anderen, sondern diejenige Wirklich­
keit, ohne die die Welt nicht nur 
anders, sondern überhaupt nicht wäre. 
Kann man ohne Gott aber weder im 
Glauben an Gott noch ohne an Gott zu 
glauben leben, dann gibt es kein 
menschliches Leben, das sich nicht im 
Verhältnis zur Wirklichkeit Gottes voll­
zieht, ob es nun religiös oder nicht reli­
giös gelebt wird. 
Man muss daher nicht religiös sein, 
aber man kann nicht ohne Gott leben. 
Solange sich Menschen in einer Wirk­
lichkeit zurechtfinden müssen, die sich 
ihnen nie ganz erschließt, werden sie 
fragen, ob das, was sie mit ihren Sinnen 
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und ihrem Verstand wahrnehmen, die 
ganze Wirklichkeit sei. Zu allen Zeiten 
hat das die einen mehr, die anderen 
weniger umgetrieben, haben die einen 
religiös und andere nicht religiös rea­
giert, haben sich die einen über die 
Gläubigen, die anderen über den Un­
glauben gewundert. 
Selbst wer meint, der Mensch sei auf 
Religion hin angelegt, muss zugeben, 
dass nicht alle Menschen dieser Anlage 
entsprechend leben. Aber niemand, der 
meint, kein Mensch könne ohne Gott 
leben, muss bestreiten, dass die Men­
schen in der Regel genau so leben, als 
sei das möglich. Mit gutem Grund 
spricht die Theologie deshalb nicht 
nur von Gott, sondern von der Sünde: 
Nicht weil sie auf ein negatives Men­
schenbild fixiert wäre, sondern weil es 
für die reale Situation menschlichen 
Lebens vor Gott zutrifft, dass alle Men­
schen leben etsi deus non daretur. Sie 
sind so mit sich selbst beschäftigt, dass 
sie ignorieren, dass sie coram deo, in der 
Öffentlichkeit vor Gott leben. 
Dass es religiöse Bedürfnisse gibt und 
im Rahmen der Pluralisierung unter­
schiedlicher Öffentlichkeitshorizonte 
in einer ausdifferenzierten Gesellschaft 
auch der Religion eine eigene Art von 
Öffentlichkeit zugestanden wird, ist 
theologisch also nicht ohne weiteres 
ein Gewinn. Hinzu kommt, dass die 
funktionale Eigenständigkeit der Öf­
fentlichkeitssphäre Religion ihre Be­
deutungslosigkeit für die übrigen 
Sphären der Gesellschaft steigert: Reli­
gion wird zum Segment, sie symboli­
siert nicht mehr das Ganze in einer für 
alle relevanten Weise, sondern mani­
festiert selbst die Fragmentierung un­
seres Lebens. Jeder kann und niemand 
muss religiös leben. Beides ist öffent­
lich bedeutungslos, solange es das 
Leben der anderen nicht stört. Religion 
wird als Privathobby betrachtet und 
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öffentlich elanglos gehalten, eligion ist frei un  a NC In dıe Rege-
ass S1e5einmal mehr kri- lungskompetenz des Staates, für die ande-
tisıeren braucht 1C VOI unge ist re  - elig10N ıst olse Ansichtssache, keine

und zwahrheitsrelevantedie Stelle der Religionskritik der öffentlichkeits-
oderne eute häufig relıg1öse Gleich- Vernunftangelegenheit, und die drit-
gültigkeit  e getreten Gleichgültigkeit ten: elig1i0n ist ache des Einzelnen und

NIC eINeES kırchliıchen Lehramtesgegenüber er el1Q10N der die (davon
aum unterscheidende) Irrmeinung amıt kommen5 11UT Tel Begriffe
eıner angeblic gleichen Gültigkeit er VON ÖOffentlichkeit 1Ins ple. die LE-
Religionen: Solange eligion eine g- sellschaftlich-politische Öffentlichkeit, die
sellschaftlichen Störungen verursacht, Öffentlichkeit des rationalen Diskurses
iıst S1e kein Öffentliches TIhema. Man und die öffentliche Gemeinscha der
braucht sich nicht Oftfentlıc. Der das Kırche. Auch die Privatheit der eligion

streıten, Wäas celbst privat für viele wird ganz verschieden verstanden und
elanglos geworden ist. Religion ist gewertet, nämlich eınen Fall poSI1-
öffentlich nicht der Rede wert. Hv als reineı (01014) STaatlıchem Wang,

zweıten dagegen negatıv als Un-
Mehrdeutige Privatheit ähigkeit ZUrF Verantwortung (0/0) 8 dem

Forum der Vernunft, und 1m dritten
Das ist das gerade Gegenteil dessen, Fall Je ach dem pOositiv der negatıv
W as die These VO  > der Religion als als Unvertretbarkeit des Einzelnen In
Privatsache einst brisant machte. seinem Glauben UNC| andere Oder die

Kirche. Die heutige Problemlage istulftreten der Aufklärungsepo-
che elegt, ass das Private gegenüber vielem olge der unkritischen erDın-
dem Öffentlich verfassten en der dung und Vermischung dieser VeTlT-

Menschen eINe spate historische KTr- schiedenen Sichtweisen.
rungenschaft ist. Die en ZU. Pri-
vaten setzt den Hintergrund Öffent- 3.7 Die Privatheit (010)4) eligion IM
lichen Lebens VOIaus Die Möglichkeit, rechtlich-politischen iInn
sich andere verschließen, Seit der Frühaufklärung wird Religion
ıst die Rückseite der Möglichkeit, sich als Privatsache verstanden, die sich
für andere ffnen. Privatheit ist der aa nicht einzumischen hat,
eın Kontrastbegriff, und Privatsache Jange 1E nicht die öffentliche ÖOrd-
ebenso. NUN StIOr er ensch kann seine
Diese Ontraste können verschieden Religion der Weltanschauung frei

wählen und bekennen er hat daskodiert Se1n. Entsprechen: varııert der
Sinn VO  5 ‚privat‘ verschiedenen eCc. einer Religionsgemeinschaft bei-
usammenhängen. uch der These zutreten, einem religiösen Unter-
VO.  - der Religion als Privatsache über- riCc. teilzunehmen der eine religiöse
lagerten sich VO  = Anfang verschie- Handlung vorzunehmen, doch darf
ene Perspe.  tiven. So wurde und WITF'! niemand hierzu g  un werden.
Religion privat genann Kontrast Das Sind rundrechte, die WIFTFr heute
ZULT staatlıch regulierten Öffentlichkeit, selbstverständlich halten und

ec als Gewinn verbuchen. Der aaZU! öffentlichen Allgemeinheit der Ver-
nunft der ZUrFrC regulierten Kultgemein- kann und darf keinen Einfluß auf die
SCHA, der Amtskırche. Für die einen be- religiösen Überzeugungen und die Re-
sagt die Privatheit der eligion er‘ ligionspraxis seiner Bürger en DEr
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öffentlich für so belanglos gehalten, 
dass man sie nicht einmal mehr zu kri­
tisieren braucht. Nicht von ungefähr ist 
an die Stelle der Religionskritik der 
Modeme heute häufig religiöse Gleich­
gültigkeit getreten - Gleichgültigkeit 
gegenüber aller Religion oder die (davon 
kaum zu unterscheidende) Irrmeinung 
einer angeblich gleichen Gültigkeit aller 
Religionen: Solange Religion keine ge­
sellschaftlichen Störungen verursacht, 
ist sie kein öffentliches Thema. Man 
braucht sich nicht öffentlich über das 
zu streiten, was selbst privat für viele 
belanglos geworden ist. Religion ist 
öffentlich nicht der Rede wert. 

3. Mehrdeutige Privatheit 

Das ist das gerade Gegenteil dessen, 
was die These von der Religion als 
Privatsache einst so brisant machte. 
Ihr Auftreten in der Aufklärungsepo­
che belegt, dass das Private gegenüber 
dem öffentlich verfassten Leben der 
Menschen eine späte historische Er­
rungenschaft ist. Die Wende zum Pri­
vaten setzt den Hintergrund öffent­
lichen Lebens voraus. Die Möglichkeit, 
sich gegen andere zu verschließen, 
ist die Rückseite der Möglichkeit, sich 
für andere zu öffnen. Privatheit ist 
ein Kontrastbegriff, und Privatsache 
ebenso. 
Diese Kontraste können verschieden 
kodiert sein. Entsprechend variiert der 
Sinn von ,privat' in verschiedenen 
Zusammenhängen. Auch in der These 
von der Religion als Privatsache über­
lagerten sich von Anfang an verschie­
dene Perspektiven. So wurde und wird 
Religion privat genannt im Kontrast 
zur staatlich regulierten Öffentlichkeit, 
zur öffentlichen Allgemeinheit der Ver­
nunft oder zur regulierten Kultgemein­
schaft der Amtskirche. Für die einen be­
sagt die Privatheit der Religion daher: 
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Religion ist frei und fällt nicht in die Rege­
lungskompetenz des Staates, für die ande­
ren: Religion ist bloße Ansichtssache, keine 
öffentlichkeits- und wahrheits relevante 
Vernunftangelegenheit, und für die drit­
ten: Religion ist Sache des Einzelnen und 
nicht eines kirchlichen Lehramtes. 
Damit kommen nicht nur drei Begriffe 
von Öffentlichkeit ins Spiel: die ge­
sellschaftlich-politische Öffentlichkeit, die 
Öffentlichkeit des rationalen Diskurses 
und die öffentliche Gemeinschaft der 
Kirche. Auch die Privatheit der Religion 
wird ganz verschieden verstanden und 
gewertet, nämlich im einen Fall posi­
tiv als Freiheit von staatlichem Zwang, 
im zweiten dagegen negativ als Un­
fähigkeit zur Verantwortung vor dem 
Forum der Vernunft, und im dritten 
Fall je nach dem positiv oder negativ 
als Unvertretbarkeit des Einzelnen in 
seinem Glauben durch andere oder die 
Kirche. Die heutige Problemlage ist in 
vielem Folge der unkritischen Verbin­
dung und Vermischung dieser ver­
schiedenen Sichtweisen. 

3.1 Die Privatheit von Religion im 
rechtlich-politischen Sinn 
Seit der Frühaufklärung wird Religion 
als Privatsache verstanden, in die sich 
der Staat nicht einzumischen hat, so­
lange sie nicht die öffentliche Ord­
nung stört: Jeder Mensch kann seine 
Religion oder Weltanschauung frei 
wählen und bekennen. Jeder hat das 
Recht, einer Religionsgemeinschaft bei­
zutreten, an einem religiösen Unter­
richt teilzunehmen oder eine religiöse 
Handlung vorzunehmen, doch darf 
niemand hierzu gezwungen werden. 
Das sind Grundrechte, die wir heute 
für selbstverständlich halten und zu 
Recht als Gewinn verbuchen. Der Staat 
kann und darf keinen Einfluß auf die 
religiösen Überzeugungen und die Re­
ligionspraxis seiner Bürger haben. Er 
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1St religiös neutral die Einzelnen sind als Indifferenz egenüber eligion
ihren religiösen Aktivitäten VOT dem Anders als Fall der strikten ren-

aa geschützt Im grundrechtlichen HUn Von aa und rche, bei der
SIinn 1ST Religionsfreiheit die reinel des Religionsgemeinschaften e1iNnnem reli-
ındıviduellen GEWISSENS gegenüber at- 2105 indifferenten Staat LLIULr der atus
lıcher Bevormundung S1ie markiert die privatrechtlicher ereinigungen en
Grenzen des Staates gegenüber den STE kann Fall der Kooperatıon
Grundüberzeugungen des Einzelnen VO  5 Staat und Kirche relig1ös LICU-
die als dessen Privatsache respek- traler aa Religionsgemeinschaften
eren Sind weil S1C sich staatlichem öffentlich-rechtlic anerkennen, ihnen
Zugriff prinzipiell entziehen er also Rahmen eE1INer C1geENEN Rechts-
ensch hat das ec auf sSEeE1INeEe C1ISCNE form die Möglichkeit geben sich ent-
relig1iöse erzeugung (im welılıtesten sprechend ihrer gesellschaftlichen Be-
Sinn, einschliefilich des echts, eıne eu der Offentlichkeit des
religiöse UÜberzeugung haben), das Öffentlichen Rechtes bewegen und
eCc. sich e111e2111 bestimmten Jlau- sich nicht mıiıt den nıcht für alle Religi-
ben bekennen kultische andlun- onsgemeinschaften adäquaten Rechts-
gCch vorzunehmen der religiöse Ge- stituten des Privatrechts begnügen
melInschafiten bilden Kein ensch INUSSeN
darf azu A  un werden Der uch olchen en kennt der SGtaat
SGtaat kann und darf ler nichts VOI- aber keinen Glauben sondern L1LLUr Re-
schreiben er hat vielmehr das ec ligi0nen und Weltanschauungen eiıne
und die Pflicht für die Wahrung der Kirchen, sondern Religionsgemeinschaf:
Freiheit jeder Einzelperson Sachen fen keinen Unterschied zwischen Tau-
eligion SUISCIN Der TuUundSsatz der he Aberglaube und nglaube sondern
Religionsfreiheit definiert also nNn1ıC die 1Ur verschiedene relig1öse Ansıichten
Religion sondern die Grenzen dıie dem und Auffassungen Hr spricht LIUT
aa (010)14) der eligi0n KEZOSEN Sind So der Beobachterperspektive ber eli-
en den Schutzbereich der Religi-
onsfreiheit nicht LLUT das iINndıvıduelle S1ONECN und Religionsgemeinschaften

nicht WI1Ie die Kirchen aus der Perspek-
Gewissen, sondern das ec das g- Uıve VO  5 Beteiligten Nur für Beteiligte
sSsamıte en religiös auszurichten, aber gibt einen Unterschied Z,W1-
zeln und al Zusammenschluss eli- schen Glaube und Aberglaube recht-
gionsgemeinschaften sofern 1ST das lich-politischer 1C Sind das LUr Vel-
rundrec der Religionsfreiheit nicht schiedene relig1öse Ansichten Es 1ST
LLUT individuelles, sondern kol- nicht aCc. des Staates, darüber
ektives Schutzrecht befinden ob 2111 relig1öse UÜberzeu-
Von Staatlıcher Seıite kann durchaus SUuNg Glaube der Aberglaube ist (wie
auch die Bedeutung der eligion für sollte auch?), sondern LIUT darüber,
das Öffentliche en gewürdigt WeTr- ob S1e e1nNn! relig1öse Überzeugung ist,
den WAar nı der Staat ZUT eligiö- also unter die Schutzregelung der Re-
sen Neutralitä verpflichtet ber das ligionsfreiheit Und 1St auch
schließt nicht aQus, ass Staat und Reli- nicht aCcC des Staates wWIe das deut-
gionsgemeinschaften Schule, Uni- sche Bundesverfassungsgericht Sa-
Versita Gefängnissen STalten usf chen Zeugen Jehovas arge-
auf mannigfache Weise kooperieren stellt hat die Glaubensgrundsätze der
eligiöse Neutralität 1St etwas anderes die Binnenstruktur einer Religionsge-
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ist religiös neutral, die Einzelnen sind 
in ihren religiösen Aktivitäten vor dem 
Staat geschützt. Im grundrechtlichen 
Sinn ist Religionsfreiheit die Freiheit des 
individuellen Gewissens gegenüber staat­
licher Bevormundung. Sie markiert die 
Grenzen des Staates gegenüber den 
Grundüberzeugungen des Einzelnen, 
die als dessen ,Privatsache' zu respek­
tieren sind, weil sie sich staatlichem 
Zugriff prinzipiell entziehen. Jeder 
Mensch hat das Recht auf seine eigene 
religiöse Überzeugung (im weitesten 
Sinn, einschließlich des Rechts, keine 
religiöse Überzeugung zu haben), das 
Recht, sich zu einem bestimmten Glau­
ben zu bekennen, kultische Handlun­
gen vorzunehmen oder religiöse Ge­
meinschaften zu bilden. Kein Mensch 
darf dazu gezwungen werden. Der 
Staat kann und darf hier nichts vor­
schreiben, er hat vielmehr das Recht 
und die Pflicht, für die Wahrung der 
Freiheit jeder Einzelperson in Sachen 
Religion zu sorgen. Der Grundsatz der 
Religionsfreiheit definiert also nicht die 
Religion, sondern die Grenzen, die dem 
Staat von der Religion gezogen sind. So 
fallen in den Schutzbereich der Religi­
onsfreiheit nicht nur das individuelle 
Gewissen, sondern das Recht, das ge­
samte Leben religiös auszurichten, ein­
zeln und im Zusammenschluss zu Reli­
gionsgemeinschaften. Insofern ist das 
Grundrecht der Religionsfreiheit nicht 
nur ein individuelles, sondern ein kol­
lektives Schutzrecht. 
Von staatlicher Seite kann durchaus 
auch die Bedeutung der Religion für 
das öffentliche Leben gewürdigt wer­
den. Zwar ist der Staat zur religiö­
sen Neutralität verpflichtet. Aber das 
schließt nicht aus, dass Staat und Reli­
gionsgemeinschaften in Schule, Uni­
versität, Gefängnissen, Anstalten usf. 
auf mannigfache Weise kooperieren. 
Religiöse Neutralität ist etwas anderes 
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als Indifferenz gegenüber Religion. 
Anders als im Fall der strikten Tren­
nung von Staat und Kirche, bei der 
Religionsgemeinschaften in einem reli­
giös indifferenten Staat nur der Status 
privatrechtlicher Vereinigungen offen 
steht, kann im Fall der Kooperation 
von Staat und Kirche ein religiös neu­
traler Staat Religionsgemeinschaften 
öffentlich-rechtlich anerkennen, ihnen 
also im Rahmen einer eigenen Rechts­
form die Möglichkeit geben, sich ent­
sprechend ihrer gesellschaftlichen Be­
deutung in der Öffentlichkeit des 
öffentlichen Rechtes zu bewegen und 
sich nicht mit den nicht für alle Religi­
onsgemeinschaften adäquaten Rechts­
instituten des Privatrechts begnügen 
zu müssen. 
Auch in solchen Fällen kennt der Staat 
aber keinen Glauben, sondern nur Re­
ligionen und Weltanschauungen, keine 
Kirchen, sondern Religionsgemeinschaf­
ten, keinen Unterschied zwischen Glau­
be, Aberglaube und Unglaube, sondern 
nur verschiedene religiöse Ansichten 
und Auffassungen. Er spricht nur in 
der Beobachterperspektive über Reli­
gionen und Religionsgemeinschaften, 
nicht wie die Kirchen aus der Perspek­
tive von Beteiligten. Nur für Beteiligte 
aber gibt es einen Unterschied zwi­
schen Glaube und Aberglaube, in recht­
lich-politischer Sicht sind das nur ver­
schiedene religiöse Ansichten. Es ist 
nicht Sache des Staates, darüber zu 
befinden, ob eine religiöse Überzeu­
gung Glaube oder Aberglaube ist (wie 
sollte er auch?), sondern nur darüber, 
ob sie eine religiöse Überzeugung ist, 
also unter die Schutzregelung der Re­
ligionsfreiheit fällt. Und es ist auch 
nicht Sache des Staates, wie das deut­
sche Bundesverfassungsgericht in Sa­
chen ,Zeugen Jehovas' jüngst klarge­
stellt hat, die Glaubensgrundsätze oder 
die Binnenstruktur einer Religionsge-
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meinschaft bewerten. Dies verletze Öffentlichkeit: Dass eligion politisc.
die Neutralitätspflicht des Staates und recCc Privatsache und eben

cht aCcC des Staates ist, rlaubtReligionsbereich.
erdings gibt durchaus Grenzen staatlıch frei und gesellschaftlich öffentlich
für die staatliche Respe  tierung der sSeıin OIfifenülıc nach ihren Bedin-
Religionsfreiheit. Eine ReligionspraxI1s CN, nicht denen einer staatlich
darf nicht die Menschenwürde verlet- regulierten Öffentlichkeit. Allerdings
Z  - Religionsgemeinschaften en INUSS S1e diese Freiheit Z.UT Öffentlich-
Freiheit und Gleichheit er Bürgerin- keit auch aktıiv Anspruch nehmen:

Öffentlichkeit fällt nıicht VO immelLiEeIN und Bürger respektieren, die
Freiheit Dritter achten, sich n_ und wird auch nicht VO aa SaT
selıt1ig tolerieren. Es kann also urch- tıert, sondern I1LUSS selbst hergestellt
Aaus Einschränkungen der Ausübung und praktizier werden. ber eben das
VO  b Religionsfreiheit geben, ZU Be1- können Religionen unseren Demo-
spie. beim aurec (Moscheenbau), kratien: S1e können und das beantwor-
Tierschutz n  elles Schächten VOIN l1e- tet meılne Eingangsfrage eben deshalb
ren), erecht, der Übernahme relig1Öö- frei und öffentlich gelebt werden, weıl und
SCI Rechtsregeln (Scharia), und W e’ insofern S1E Privatsache SINd.
111a auf Jüngste Rechtsentwicklungen

Europa WI1e den Antidiskriminie- Die Privatheit UoN eligi0n Im
rungsartikel Artikel 13°) chtet, wWEeIl- religionskritischen iInn
den künftig den Mitgliedsstaaten Das wird häufig anders gesehen. Im-
der Union auch manche vertraute Son- INer wieder dient der Verweils auf die
derregelungen aus dem Bereich des Privatheit der elıgion als Argument
jeweiligen Religionsrechtes ZUT 1SpO- für ihre erbannung dus der oliti-
sıt1ion stehen etwa (um einige Bei- schen und wissenschaftlichen Offent-
spiele nennen) die Zugangsregelun- ichkeit. eligion gehöre nicht auf den
gCh ZUIMN Berg OS Griechenland, Marktplatz, sondern die rche,
der Ausschluss VO  5 atholıken Von der eologie nicht die Universität, SON-

dern 1nNs Seminar.britischen onfolge, die eschäfti-
praktizierender Homosexueller Befördert wird Ciese uffassung da-

Einrichtungen der katholischen Kir- urch, ass AQus der Nichtstaatsangele-
che der das ist se1it Oktober 27000 genheit der Religion ängs eine reine
durch eiıne usnahmeregelung SC- Privatangelegenheit 1mM Sinn einer
schlossen die Möglichkeit, ass sich beliebig wählbaren ption geworden
eın evangelıischer Geistlicher auf eine lst, die auch ANZ 1gnorleren
freie Pfarrstelle einem römisch- kann, ohne gesellschaftliche Sanktio-
katholischen i1stum einklagen kannn 1ieln befürchten mMussen Was als
och all das unterstreicht NUr, ass efreiung des religiösen Gewissens aus

eligion nicht rechtsfreien Räumen obrigkeitsstaatlicher evormundung
gelebt wird. Gerade die Betonung der egann, ist heute ZUFr bloßen P_;ivatheit
Privatheit UÜon eligion ahrt und anl relig1iös-weltanschaulicher UÜberzeu-
kennt echtlich ihren Anspruch auf gunsech verharmlost. Gerade relig1Öö-

2 Art. Amsterdamer ertrag Vertrag ZUTr Gründung der Europäischen Gemeinschaft chtlinie
2000/78/EG des ates VO)] 11 2000 (Abl 303) ZUXI Festle 1nes allgemeinen en für
die Verwirklichung der Gleichbehandlung Beschäftigung Beruf.
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meinschaft zu bewerten. Dies verletze 
die Neutralitätspflicht des Staates im 
Religionsbereich. 
Allerdings gibt es durchaus Grenzen 
für die staatliche Respektierung der 
Religionsfreiheit. Eine Religionspraxis 
darf nicht die Menschenwürde verlet­
zen. Religionsgemeinschaften haben 
Freiheit und Gleichheit aller Bürgerin­
nen und Bürger zu respektieren, die 
Freiheit Dritter zu achten, sich gegen­
seitig zu tolerieren. Es kann also durch­
aus Einschränkungen der Ausübung 
von Religionsfreiheit geben, zum Bei­
spiel beim Baurecht (Moscheenbau), 
Tierschutz (rituelles Schächten von Tie­
ren), Eherecht, der Übernahme religiö­
ser Rechtsregeln (Scharia), und wenn 
man auf jüngste Rechtsentwicklungen 
in Europa wie den Antidiskriminie­
rungsartikel (Artikel 13 2) achtet, wer­
den künftig in den Mitgliedsstaaten 
der Union auch manche vertraute Son­
derregelungen aus dem Bereich des 
jeweiligen Religionsrechtes zur Dispo­
sition stehen - etwa (um einige Bei­
spiele zu nennen) die Zugangsregelun­
gen zum Berg Athos in Griechenland, 
der Ausschluss von Katholiken von der 
britischen Thronfolge, die Beschäfti­
gung praktizierender Homosexueller 
in Einrichtungen der katholischen Kir­
che oder - das ist seit Oktober 2000 
durch eine Ausnahmeregelung ausge­
schlossen - die Möglichkeit, dass sich 
ein evangelischer Geistlicher auf eine 
freie Pfarrstelle in einem römisch­
katholischen Bistum einklagen kann. 
Doch all das unterstreicht nur, dass 
Religion nicht in rechtsfreien Räumen 
gelebt wird. Gerade die Betonung der 
Privatheit von Religion wahrt und aner­
kennt so rechtlich ihren Anspruch auf 
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Öffentlichkeit: Dass Religion politisch 
und rechtlich Privatsache und eben 
nicht Sache des Staates ist, erlaubt ihr 
staatlich frei und gesellschaftlich öffentlich 
zu sein - öffentlich nach ihren Bedin­
gungen, nicht denen einer staatlich 
regulierten Öffentlichkeit. Allerdings 
muss sie diese Freiheit zur Öffentlich­
keit auch aktiv in Anspruch nehmen: 
Öffentlichkeit fällt nicht vom Himmel 
und wird auch nicht vom Staat garan­
tiert, sondern muss selbst hergestellt 
und praktiziert werden. Aber eben das 
können Religionen in unseren Demo­
kratien: Sie können - und das beantwor­
tet meine Eingangsfrage - eben deshalb 
frei und öffentlich gelebt werden, weil und 
insofern sie Privatsache sind. 

3.2 Die Privatheit von Religion im 
religionskritischen Sinn 
Das wird häufig anders gesehen. Im­
mer wieder dient der Verweis auf die 
Privatheit der Religion als Argument 
für ihre Verbannung aus der .politi­
schen und wissenschaftlichen Offent­
lichkeit. Religion gehöre nicht auf den 
Marktplatz, sondern in die Kirche, 
Theologie nicht an die Universität, son­
dern ins Seminar. 
Befördert wird diese Auffassung da­
durch, dass aus der Nichtstaatsangele­
genheit der Religion längst eine reine 
Privatangelegenheit im Sinn einer 
beliebig wählbaren Option geworden 
ist, die man auch ganz ignorieren 
kann, ohne gesellschaftliche Sanktio­
nen befürchten zu müssen. Was als 
Befreiung des religiösen Gewissens aus 
obrigkeitsstaatlicher Bevormundung 
begann, ist heute zur bloßen Privatheit 
religiös-weltanschaulicher Überzeu­
gungen verharmlost. Gerade in religiö-

2 Art. 13 (Amsterdamer Vertrag) = Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft - Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. 11.2000 (AbI. L 303) zur Festlegung eines allgemeinen Rahmen für 
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. 
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W as WITFr w1ssen können, sollen undsen Angelegenheiten wird der einzelne
aus der Ööffentlichen Rechenschafts- hoffen dürfen, eın UrCc. den Ge-
pflicht entlassen und damit der Illu- brauch uNsSsSeTeTr ern innerhalb der
S10N belassen, diesem sensiblen Grenzen des rfahrbaren bestim-
Bereich niemandem als LIUTr sich selbst INe  - Leitgedanke WAar e1 eın Kon-
verantwortlich Se1n. Von ahrheit zept der Rationalität, das auf Neutra-
der Wirklic  eitsbezug ist Zusam- 1tät, Universalıtät und Öffentlichkeit
menhang mıiıt eligion nıcht mehr die setzte Nur das ist rational, W as sich
ede Sachen eligion und Glaube ohne indung eınen bestimmten
scheint die Öffentliche einung heute andpun. also neutral) und unter
allenfalls och Geschmacksfragen Absehung VO  - en partikularen In-
kennen. ressen also universal) VOT den kriti-
Das ist olge der anderen These, die schen ugen und hren er also
das gesellschaftspolitische Verständnis öffentlic. vertreten ass Was der
der Privatheit VO  > eligion aus der OÖffentlichkeit eiInes T1USC. raäsonleren-

den Publikums nicht vertreten werdenel der Aufklärung überlagert
hat Religion ist privat, Vernuntft dage- kann, hat bestenfalls private Bedeu-
CI öffentlich. Nur eine den ıUsSsChHhen Lung, aber keıin ec auf Offentlıche
ernunftprinzipien genügende atuür- erkennung
ch-rationale eligion verdient einen uch eligion, Kirche und eologie
atz der Öffentlichkeit, positive sollen SIıch VO  5 einem traditionsfrei-
Religionen mıt ihren autorıtäts- und konfessionsneutralen Standpunkt
offenbarungsabhängigen artikularan- aQus mıt logisch gültigen und universal
sprüchen en dort nichts verloren überzeugenden Gründen rechtfertigen,

TUnNn: auch nicht die rchen, die sofern S1e Ööffentliche Geltung bean-
als organisierte Formen privater reli- spruchen wollen och W d> sind solche

Gründe? Wer entscheidet ber ihreg1öÖser erzeugungen der gesell-
schaftlichen Offentlichkeit allenfalls ültigkeit? elche Öffentlichkeit etz
Urc. ihren SOzZ1alen Beitrag ZU Ge- ihre Ma{sstäbe? Wäre elig10n wirklich
meinwohl eiıne un.  10 beanspru- wesentlich par  ar, positionell und
chen können. privat, Ratıionalıtät aber ebenso wesent-
Doch Was ahrhunder: als kriti- ich universal, neutral und öffentlich,
sche inschränkung religiöser und WI1e könnten sich relig1öse Überzeu-
IC  er Ansprüche Urc die Öf- dann rational rechtfertigen

und Ööffentlich verantworten lassen?fentliche ernegann, ist Laufe
des Jahrhunderts ZUP unkritischen Was bliebe dann anderes als die Fest-
ntbindung religiöser Überzeugungen stellung, ass bei Unglauben, lau-

ben und Aberglauben allenfallsVO  5 jeder öffentlichen Rechenschafts-
pflicht geworden. er kann ylauben, private Geschmackspräferenzen ge.
W ads will, und INUSS das VOL keiner Gerade das ist heute gangıge einung:Öffentlichkeit, sondern allenfalls och er kann ylauben, W as will, und
VOT sich selbst rechtfertigen. keiner ist einem anderen seinem
amıt ist das Aufklärungsprojekt ZUT Glauben rechenschaftspflichtig. Das
nkenntlichkeit pervertiert. Be1i er Wäal nıicht die Absicht der Aufklärung,
1e der Ansätze bestand dieses ja ist aber eine olge ihres Umgangs mıit

Versuch, ohne Rekurs auf äußere der eligion und ihres el VOIaus-
Autoritäten der private Vorlieben das, gesetzten Verständnisses VOIN ern
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sen Angelegenheiten wird der einzelne 
aus der öffentlichen Rechenschafts­
pflicht entlassen und damit in der Illu­
sion belassen, in diesem sensiblen 
Bereich niemandem als nur sich selbst 
verantwortlich zu sein. Von Wahrheit 
oder Wirklichkeitsbezug ist im Zusam­
menhang mit Religion nicht mehr die 
Rede. In Sachen Religion und Glaube 
scheint die öffentliche Meinung heute 
allenfalls noch Geschmacksfragen zu 
kennen. 
Das ist Folge der anderen These, die 
das gesellschaftspolitische Verständnis 
der Privatheit von Religion aus der 
Frühzeit der Aufklärung überlagert 
hat. Religion ist privat, Vernunft dage­
gen öffentlich. Nur eine den kritischen 
Vernunftprinzipien genügende natür­
lich-rationale Religion verdient einen 
Platz in der Öffentlichkeit, positive 
Religionen mit ihren autoritäts- und 
offenbarungsabhängigen Partikularan­
sprüchen haben dort nichts verloren -
im Grunde auch nicht die Kirchen, die 
als organisierte Formen privater reli­
giöser Überzeugungen in der gesell­
schaftlichen Öffentlichkeit allenfalls 
durch ihren sozialen Beitrag zum Ge­
meinwohl eine Funktion beanspru­
chen können. 
Doch was im 18. Jahrhundert als kriti­
sche Einschränkung religiöser und 
kirchlicher Ansprüche durch die öf­
fentliche Vernunft begann, ist im Laufe 
des 20. Jahrhunderts zur unkritischen 
Entbindung religiöser Überzeugungen 
von jeder öffentlichen Rechenschafts­
pflicht geworden. Jeder kann glauben, 
was er will, und muss das vor keiner 
Öffentlichkeit, sondern allenfalls noch 
vor sich selbst rechtfertigen. 
Damit ist das Aufklärungsprojekt zur 
Unkenntlichkeit pervertiert. Bei aller 
Vielfalt der Ansätze bestand dieses ja 
im Versuch, ohne Rekurs auf äußere 
Autoritäten oder private Vorlieben das, 
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was wir wissen können, tun sollen und 
hoffen dürfen, allein durch den Ge­
brauch unserer Vernunft innerhalb der 
Grenzen des Erfahrbaren zu bestim­
men. Leitgedanke war dabei ein Kon­
zept der Rationalität, das auf Neutra­
lität, Universalität und Öffentlichkeit 
setzte: Nur das ist rational, was sich 
ohne Bindung an einen bestimmten 
Standpunkt (also neutral) und unter 
Absehung von allen partikularen In­
teressen (also universal) vor den kriti­
schen Augen und Ohren aller (also 
öffentlich) vertreten lässt. Was so in der 
Öffentlichkeit eines kritisch räsonieren­
den Publikums nicht vertreten werden 
kann, hat bestenfalls private Bedeu­
tung, aber kein Recht auf öffentliche 
Anerkennung. 
Auch Religion, Kirche und Theologie 
sollen sich so von einem traditionsfrei­
en, konfessionsneutralen Standpunkt 
aus mit logisch gültigen und universal 
überzeugenden Gründen rechtfertigen, 
sofern sie öffentliche Geltung bean­
spruchen wollen. Doch was sind solche 
Gründe? Wer entscheidet über ihre 
Gültigkeit? Welche Öffentlichkeit setzt 
ihre Maßstäbe? Wäre Religion wirklich 
wesentlich partikular, positioneli und 
privat, Rationalität aber ebenso wesent­
lich universal, neutral und öffentlich, 
wie könnten sich religiöse Überzeu­
gungen dann rational rechtfertigen 
und öffentlich verantworten lassen? 
Was bliebe dann anderes als die Fest­
stellung, dass es bei Unglauben, Glau­
ben und Aberglauben allenfalls um 
private Geschmackspräferenzen geht? 
Gerade das ist heute gängige Meinung: 
Jeder kann glauben, was er will, und 
keiner ist einem anderen in seinem 
Glauben rechenschaftspflichtig. Das 
war nicht die Absicht der Aufklärung, 
ist aber eine Folge ihres Umgangs mit 
der Religion und ihres dabei voraus­
gesetzten Verständnisses von Vernunft 
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und Öffentlichkeit: el wurden Gemeinschaft VO  5 fundamentaler
einsinnıg, ach, monochrom Relevanz sind, ass niemand sich alı-
verstanden. och die Öffentlichkeit ıst maßen kann und darf, S1e anderen VOTI -
bunter un: vielfältiger, und auch die zuschreiben der ihnen die eigene Ver-
ern ıst nıicht einfältig, ass antwortung artfur abzunehmen.
eligion un:! Gilaube VOT ihr 11UT auf
eiIne der auf eiıne Weise Ve  tet

Diese Verantwortung INUSS ihnen dann
aber auch öffentlich abgefordert WEeTl-

werden könnten. Rechenscha ber den, das el eine Gesellscha be-
den Glauben ist VOTLr konkreten Personen, nötigt Orte, Hochschulen, Unıversitä-
nıcht VOT abstrakten Instanzen abzu- ten, Akademien, denen der Diskurs
legen. Personen werden UrCcC TUunNn:! mıiıt und zwischen Glaubensüberzeu-
überzeugt, die ihnen aufgrund ihrer Öffentlich ge  r wird,
reten lebensweltlichen Erfahrun- diese also Ööffentlich vertreten und SINE
SgCHh einleuchten, und nicht alle en U1, sed verbo argumentatıv erortert, kri-
dieselben Erfahrungen und werden 1sıert und ve  rtet werden. Die
VO  5 denselben Gründen überzeugt. Herausforderung ZUTC öffentlichen Ver-
1C auf die Rechenschaftspflicht ist antwortung privater Überzeugungen
deshalb verzichten, sondern der eug nicht 1Ur der fundamentalis-
ern  t- und Offentlichkeitsmonis- musanfälligen Selbstabschließung VO  5

I1LLUS ist verabschieden und die vlie- Religionen VOTL. Sie irkt auch
len verschiedenen Weisen sSind gekehrt der efahr entgegen, den le-
beachten, denen Glaubensüberzeu- bensorientierenden Wahrheits- und

anderen Menschen gegenüber eltungsanspruch VonNn Glaubensüber-
verantwortet werden können) lau- ZCUSUNSCH Ööffentlich cht ernst
bensüberzeugungen sind NC dem nehmen. Gerade .hier jeg eine der
Sinne Privatsache, ass die Gesell- wesentlichen Herausforderungen für
schaft kein Interesse aran en soll- die gegenwärtige Theologıie. Zeıten
te, S1e Ööffentlich diskutieren und rapiden Öffentlichkeitszerfalls muıiıt den

Janusköpfigen Folgen eines e1OorMmeenargumentatıv prüfen. Dazu sind S1e
je] wichtig und folgenreich. Re- Zugewinns individueller Freiheit der
ligionsfreiheit heißt Ja nicht, ass reli- Lebensgestaltung auf der einen und
&1ÖSse Überzeugungen gesellschaftlich des grassierenden erlusts verbindli-
tabu SiNnd, weil jeder glauben kann, cher Kriterien der Lebensorientierung
W d$S wWIllL, sondern ass jeder die TEe1- auf der anderen hat siıch die vertraute
heit hat, seıne Auffassungen und Über- rage der oderne, welche Relevanz

und Plausibilität Glaube und eO10-ZCUSUNSCN 1mM en geltender Ord-
ungehindert en und gie eiıner kritischen Öffentlichkeit

Ööffentlich vertireten. Die Gesellscha denn och en und en können,
hat eıne Möglichkeit un:! kein ec längst die rage gewandelt, welchen

entscheiden, welche religiösen Auf- Beitrag Glaube und Theologie Aus-
fassungen recC. wahr und gullg SiNnd bildung, estaltung und Erhaltung
Ihre selbstauferlegte Neutralität die- einer ıUschen Öffentlichkeit eisten

und eisten können.SIl Fragen belegt aber nicht die gesell-
ScCha  1C Irrelevanz VO:  5 auDbens- Es ist deshalb geradezu eine Pflicht der
überzeugungen, sondern gerade christlichen rchen, sich dafür eINZU-
gekehrt die Einsicht, ass S1e für den setzen, ass Glaubensüberzeugungen
Einzelnen und amıt auch für die Öffentlich diskutiert werden. Sie eisten
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und Öffentlichkeit: Beide wurden zu 
einsinnig, zu einfach, zu monochrom 
verstanden. Doch die Öffentlichkeit ist 
bunter und vielfältiger, und auch die 
Vernunft ist nicht so einfältig, dass 
Religion und Glaube vor ihr nur auf 
eine oder auf keine Weise verantwortet 
werden könnten. Rechenschaft über 
den Glauben ist vor konkreten Personen, 
nicht vor abstrakten Instanzen abzu­
legen. Personen werden durch Gründe 
überzeugt, die ihnen aufgrund ihrer 
konkreten lebensweltlichen Erfahrun­
gen einleuchten, und nicht alle haben 
dieselben Erfahrungen und werden 
von denselben Gründen überzeugt. 
Nicht auf die Rechenschaftspflicht ist 
deshalb zu verzichten, sondern der 
Vernunft- und Öffentlichkeitsmonis­
mus ist zu verabschieden und die vie­
len verschiedenen Weisen sind zu 
beachten, in denen Glaubensüberzeu­
gungen anderen Menschen gegenüber 
verantwortet werden (können). Glau­
bensüberzeugungen sind nicht in dem 
Sinne Privatsache, dass die Gesell­
schaft kein Interesse daran haben soll­
te, sie öffentlich zu diskutieren und 
argumentativ zu prüfen. Dazu sind sie 
viel zu wichtig und zu folgenreich. Re­
ligionsfreiheit heißt ja nicht, dass reli­
giöse Überzeugungen gesellschaftlich 
tabu sind, weil jeder glauben kann, 
was er will, sondern dass jeder die Frei­
heit hat, seine Auffassungen und Über­
zeugungen im Rahmen geltender Ord­
nungen ungehindert zu leben und 
öffentlich zu vertreten. Die Gesellschaft 
hat keine Möglichkeit und kein Recht 
zu entscheiden, welche religiösen Auf­
fassungen recht, wahr und gültig sind. 
Ihre selbstauferlegte Neutralität in die­
sen Fragen belegt aber nicht die gesell­
schaftliche Irrelevanz von Glaubens­
überzeugungen, sondern gerade um­
gekehrt die Einsicht, dass sie für den 
Einzelnen und damit auch für die 
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Gemeinschaft von so fundamentaler 
Relevanz sind, dass niemand sich an­
maßen kann und darf, sie anderen vor­
zuschreiben oder ihnen die eigene Ver­
antwortung dafür abzunehmen. 
Diese Verantwortung muss ihnen dann 
aber auch öffentlich abgefordert wer­
den, das heißt, eine Gesellschaft be­
nötigt Orte, Hochschulen, Universitä­
ten, Akademien, an denen der Diskurs 
mit und zwischen Glaubensüberzeu­
gungen öffentlich geführt wird, wo 
diese also öffentlich vertreten und sine 
vi, sed verba argumentativ erörtert, kri­
tisiert und verantwortet werden. Die 
Herausforderung zur öffentlichen Ver­
antwortung privater Überzeugungen 
beugt nicht nur der fundamentalis­
musanfälligen Selbstabschließung von 
Religionen vor. Sie wirkt auch um­
gekehrt der Gefahr entgegen, den le­
bensorientierenden Wahrheits- und 
Geltungsanspruch von Glaubensüber­
zeugungen öffentlich nicht ernst zu 
nehmen. Gerade hier liegt eine der 
wesentlichen Herausforderungen für 
die gegenwärtige Theologie. In Zeiten 
rapiden Öffentlichkeitszerfalls mit den 
janusköpfigen Folgen eines enormen 
Zugewinns individueller Freiheit der 
Lebensgestaltung auf der einen und 
des grassierenden Verlusts verbindli­
cher Kriterien der Lebensorientierung 
auf der anderen hat sich die vertraute 
Frage der Modeme, welche Relevanz 
und Plausibilität Glaube und Theolo­
gie in einer kritischen Öffentlichkeit 
denn noch haben und haben können, 
längst in die Frage gewandelt, welchen 
Beitrag Glaube und Theologie zur Aus­
bildung, Gestaltung und Erhaltung 
einer kritischen Öffentlichkeit leisten 
und leisten können. 
Es ist deshalb geradezu eine Pflicht der 
christlichen Kirchen, sich dafür einzu­
setzen, dass Glaubensüberzeugungen 
öffentlich diskutiert werden. Sie leisten 
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damit einen nıcht unterschätzenden welchen Gründen gesagt wird, der also
Beitrag ZUu Wohl der Allgemeinheit. nicht VO  5 äußerer Autorıtät, sondern
Und das, indem S1e ganz bei ihrer eın VO. Gewicht SeiInNer Fragestellun-
acC bleiben und das genumn theolog1- SCNH, der Stichhaltigkeit sSeINer Antworten,
sche Verständnis der Privatheit VO  5 der Überzeugungskraft seiner Argumente,
Religion Zu Zuge bringen: die Eın- der arneı und Relevanz SeINeEr NnNier-
sicht die auch für die Ööffentliche Ver- scheidungen ebt
antwortung des aubens unverzicht- Für den theologischen Diskurs gehört
are und unvertretbare reinel des azu entscheidender Stelle, ass er

AUDeENS, die aus der Stellung des Ein- sich VO  } dem unterscheidet, W as
zelnen VOT Gott aufgrund VO:  } Gottes denkend verantworten sucht dem
er ZUuU Menschen resultiert. Glauben Zwar gäbe C5 eiıne eologie
Das ist einem etzten dezidiert theolo- ohne den Glauben, und gibt auch
gischen Gedankengang erläutern. keinen Glauben, der nıcht ber sich

selbst nachdächte ber dennoch ist
Glaube, Theologie un: eiınes, über den Glauben nachzudenken,

Öffentlichkeit VOLFr ott eın anderes, den Glauben eben Irr-
glaube un Aberglaube SINnd eıne
Denkfehler, sondern alsche Lebens-4.1 Christliche eologie ist eıne

Geheimwissenschaftt. Sie hat ihren Ort orientierungen. Sie lassen siıch NıIC.
der Öffentlichkeit. Dazu verpflichtet eın theologisc durch besseres Den-

S1e nicht LIUT Gegenstand, der ken, sondern LUr durch anderes en
christliche Glaube, sondern auch ihre korrigieren.
Aufgabe als eologie. ıstlıcher
Glaube Ört auf, Glaube se1n, We Die diskursive Offentlichkeit theo-

sich nıcht en und öffentlich VO  m logischen Denkens ist deshalb
Unglauben, Irrglauben und erglau- untersc__heiden VO:  D der lebensprakti-
ben unterscheide Und auch hristli- schen OÖffentlichkeit des aubens Für
che eologie hört auf, eologie den Glauben aber gilt, dass jeder NÜur

se1ın, We S1e nicht en und Ööffent- selbst glauben kann, und ass niıemand
ıch ber diesen Glauben und e1ge- (01014) sıch UÜÜS glauben kann und ll Wer
nes 1Iun Rechenscha ablegt. eologie glaubt, glaubt ott Wer ott
ist all ihren Disziplinen enkende Ver- glaubt, glaubt trotz seines Unglaubens
antwortung des christlichen AaubDbens ihn, und glaubt eben deshalb ott
Verantwortung aber verlangt ach Of- als den, dem eın sich seın Glaube
fentlic  eit, un! enkende Verant- verdan. Der einZ1g überzeugende

ach der Öffentlichkeit VO:  m Gottesbeweis, den der Gllaube kennt,
enkenden ist selbst Weıl Glauben Q1ibt, Z1bt
Die o1bt MNUTL, konkret gedacht, Gott Ohne ott gyäbe keiınen Jlau-
argumentiert und kommuniziert wird, ben, aber auch eıne Möglichkeit,

also eıinen Öffentlichen Diskurs en ohne glauben. elebpter lau-
ber Ansichten, ber Gründe für und be und gelebter nglaube belegen auf

Sichten und ber Kriterien Je ihre Weilse die irklichkeıi VO  . Got-
Z.UT Bewertung olcher TUn 21Dt, tes Gegenwart, der Glaube die egen-
einen Diskurs, dem sich potentiell wart Sseiner na gegenüber und
jeder beteiligen kann, bei dem nıcht seines Zorns ber Unglauben,
zählt, wWer etwas Sagt, sondern W as mut der nglaube die Gegenwart selıner
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damit einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit. 
Und das, indem sie ganz bei ihrer 
Sache bleiben und das genuin theologi­
sche Verständnis der Privatheit von 
Religion zum Zuge bringen: die Ein­
sicht in die auch für die öffentliche Ver­
antwortung des Glaubens unverzicht­
bare und unvertretbare Freiheit des 
Glaubens, die aus der Stellung des Ein­
zelnen vor Gott aufgrund von Gottes 
Verhältnis zum Menschen resultiert. 
Das ist in einem letzten dezidiert theolo­
gischen Gedankengang zu erläutern. 

4. Glaube, Theologie und 
Öffentlichkeit vor Gott 

4.1 Christliche Theologie ist keine 
Geheimwissenschaft. Sie hat ihren Ort 
in der Öffentlichkeit. Dazu verpflichtet 
sie nicht nur ihr Gegenstand, der 
christliche Glaube, sondern auch ihre 
Aufgabe als Theologie. Christlicher 
Glaube hört auf, Glaube zu sein, wenn 
er sich nicht offen und öffentlich von 
Unglauben, Irrglauben und Aberglau­
ben unterscheidet. Und auch christli­
che Theologie hört auf, Theologie zu 
sein, wenn sie nicht offen und öffent­
lich über diesen Glauben und ihr eige­
nes Tun Rechenschaft ablegt. Theologie 
ist in all ihren Disziplinen denkende Ver­
antwortung des christlichen Glaubens. 
Verantwortung aber verlangt nach Öf­
fentlichkeit, und denkende Verant­
wortung nach der Öffentlichkeit von 
Denkenden. 
Die gibt es nur, wo konkret gedacht, 
argumentiert und kommuniziert wird, 
wo es also einen öffentlichen Diskurs 
über Ansichten, über Gründe für und 
gegen Ansichten und über Kriterien 
zur Bewertung solcher Gründe gibt, 
einen Diskurs, an dem sich potentiell 
jeder beteiligen kann, bei dem nicht 
zählt, wer etwas sagt, sondern was mit 
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welchen Gründen gesagt wird, der also 
nicht von äußerer Autorität, sondern 
allein vom Gewicht seiner Fragestellun­
gen, der Stichhaltigkeit seiner Antworten, 
der Überzeugungskrajt seiner Argumente, 
der Klarheit und Relevanz seiner Unter­
scheidungen lebt. 
Für den theologischen Diskurs gehört 
dazu an entscheidender Stelle, dass er 
sich von dem unterscheidet, was er 
denkend zu verantworten sucht: dem 
Glauben. Zwar gäbe es keine Theologie 
ohne den Glauben, und es gibt auch 
keinen Glauben, der nicht über sich 
selbst nachdächte. Aber dennoch ist es 
eines, über den Glauben nachzudenken, 
ein anderes, den Glauben zu leben. Irr­
glaube und Aberglaube sind keine 
Denkfehler, sondern falsche Lebens­
orientierungen. Sie lassen sich nicht 
allein theologisch durch besseres Den­
ken, sondern nur durch anderes Leben 
korrigieren. 

4.2 Die diskursive Öffentlichkeit theo­
logischen Denkens ist deshalb zu 
unterscheiden von der lebensprakti­
schen Öffentlichkeit des Glaubens. Für 
den Glauben aber gilt, dass jeder nur 
selbst glauben kann, und dass niemand 
von sich aus glauben kann und will. Wer 
glaubt, glaubt an Gott. Wer an Gott 
glaubt, glaubt trotz seines Unglaubens 
an ihn, und glaubt eben deshalb Gott 
als den, dem allein sich sein Glaube 
verdankt. Der einzig überzeugende 
Gottesbeweis, den der Glaube kennt, 
ist er selbst: Weil es Glauben gibt, gibt es 
Gott. Ohne Gott gäbe es keinen Glau­
ben, aber auch keine Möglichkeit, zu 
leben ohne zu glauben. Gelebter Glau­
be und gelebter Unglaube belegen auf 
je ihre Weise die Wirklichkeit von Got­
tes Gegenwart, der Glaube die Gegen­
wart seiner Gnade gegenüber uns und 
seines Zorns über unseren Unglauben, 
der Unglaube die Gegenwart seiner 
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Geduld mıt TOTLZ sSe1INes Zorns bDer tus erschlossen hat als der, der den
unseren Unglauben. Gottlosen nıicht sich selbst und damit

dem Tod überlässt, sondern selbst denDer Glaube ist Gottes Lebensgabe
den gottlosen Menschen, der cht mıt lod des Ottlosen auf sich nımmt und
dem rechnet, Was als Gottes gute diesem Seıin <40)  es en überlägsst.

Wo ott Glauben eınem Men-abe zufällt. Zufall aber ist der Glaube
strengen Sinn: Kein ensch omMm schen kommt, stirbt ott den Tod des

VO  5 sich aus ZUmn Glauben, sondern Gottlosen, damit dieser das en
der Glaube omMmm ZU. Menschen. Gottes ebt.
Wer das YedO spricht, bekennt einen Im Wechsel VO Unglauben Zum lau-
Glauben, den cht CT, sondern der ben vollzieht sich 1im en jedes Ein-

hat zelnen also das, W ds sich Gottes
Der Wechsel VO Unglauben ZU Menschwerdung Christus ereignet
Glauben ist er kein kognitiver hat ott selbst wird gegenwärtig,
Zugewıinn Wissen, kein Zuwachs wI1e Christus gegenwärtig wurde.
subjektiver Gewissheit, eıne moralıi- Der Glaube ıst gesehen die OnkKreftfe
sche Verbesserung des Lebens all das Vergegenwärtigung der Inkarnation
Sind allentalls Folgen sondern ist en eiınes Menschen, die dessen

fundamentalerem Sinn eın Wechsel Identität VOT ott Urc Zueignung
der Identität hris konstituiert. Der(010)44) Tod ZU eDeN, VO  5 einem auf den

Tod hın ührenden einem UÜS dem Tod enscCc ist der, dem ott macht,
Gott hin führenden eben indem [L Ort des gottlosen Men-

Das theologisch mafßßgebliche Vorbild schen gegenwärtig wird, ass dieser
ZU 'erständnis dieses ecNsels ist LTOTZ seiner ottlosigkeit enN-
die Auferweckung des Gekreuzigten: wärtig bleibt. Denn Glauben WIF!

Gott einem Menschen UuUrc sSeıin WortWie der gekreuzigte Jesus cht Von
sich selbst, sondern Von ott aufer- gegenwärtig, ass selbst die Gott-
wWweCc. wurde, und eben deshalb mıiıt Jlosigkeit des Menschen un: ihre töd-
ott lebt und nıicht lod 1e ist lichen Folgen auf sich nımmt und die-
auch der Glaube eın Wechsel, der eın Se1n göttliches en zuspricht,
VO  5 Gott vollzogen WITF! und eben des- ass dieser auch Tod Gott CNMN-
halb Menschen aus ihrem en!  en wärtig bleibt. Christen lassen sich

er Gott Urc Christus und S1een auf den Tod das ew1ige
en mıiıt ott versetzt Glauben lassen sich VOT ott Urc Christus
wird ott den gottlosen Menschen, die vertreten. Das ist die einzige Vertre-
VOT lauter orge sich selbst eine tung, die 61e kennen. Und entspre-
Zeıt aben, sich Gott kümmern, en kommt Gottesglaube als

gegenwärtig, ass sS1e en und trinitarisch entfaltbares 1STUSDe-
Sterben ott gegenwärtig bleiben, weil kenntnis ZUTFC Sprache als Ööffentliches

sich ew1g S1e kümmert. Bekenntnis Gottes Gegenwart
Glauben oibt er eine Vertre- Christus ihrem en.

tung eInes Menschen durch eınen Aa1lı-
deren etwa der Kinder Urc die Diese homologische Offentlichkeit
ern der Paten), weil der Glaube des auDens ist eıne ach außen g-
selbst die Vertretung der eigenen Exıistenz ehrte Innerlichkeit der Glaubenden
UNYC: Gott ıst. Wer glaubt, glaubt Sinne eınes romantischen Bekennt-
Gott, und ZW AAar WI1e sich hris- niısverständnisses, das Bekenntnisse als
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Geduld mit uns trotz seines Zorns über 
unseren Unglauben. 
Der Glaube ist so Gottes Lebensgabe an 
den gottlosen Menschen, der nicht mit 
dem rechnet, was ihm als Gottes gute 
Gabe zufällt. Zufall aber ist der Glaube 
im strengen Sinn: Kein Mensch kommt 
von sich aus zum Glauben, sondern 
der Glaube kommt zum Menschen. 
Wer das Credo spricht, bekennt einen 
Glauben, den nicht er, sondern der 
ihn hat. 
Der Wechsel vom Unglauben zum 
Glauben ist daher kein kognitiver 
Zugewinn an Wissen, kein Zuwachs an 
subjektiver Gewissheit, keine morali­
sche Verbesserung des Lebens - all das 
sind allenfalls Folgen -, sondern er ist 
in fundamentalerem Sinn ein Wechsel 
vom Tod zum Leben, von einem auf den 
Tod hin führenden zu einem aus dem Tod 
zu Gott hin führenden Leben. 
Das theologisch maßgebliche Vorbild 
zum Verständnis dieses Wechsels ist 
die Auferweckung des Gekreuzigten: 
Wie der gekreuzigte Jesus nicht von 
sich selbst, sondern von Gott aufer­
weckt wurde, und eben deshalb mit 
Gott lebt und nicht im Tod blieb, so ist 
auch der Glaube ein Wechsel, der allein 
von Gott vollzogen wird und eben des­
halb Menschen aus ihrem endlichen 
Leben auf den Tod hin in das ewige 
Leben mit Gott versetzt. Im Glauben 
wird Gott den gottlosen Menschen, die 
vor lauter Sorge um sich selbst keine 
Zeit haben, sich um Gott zu kümmern, 
so gegenwärtig, dass sie im Leben und 
Sterben Gott gegenwärtig bleiben, weil 
er sich ewig um sie kümmert. 
Im Glauben gibt es daher keine Vertre­
tung eines Menschen durch einen an­
deren (etwa der Kinder durch die 
Eltern oder Paten), weil der Glaube 
selbst die Vertretung der eigenen Existenz 
durch Gott ist. Wer glaubt, glaubt an 
Gott, und zwar so, wie er sich in Chris-
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tus erschlossen hat: als der, der den 
Gottlosen nicht sich selbst und damit 
dem Tod überlässt, sondern selbst den 
Tod des Gottlosen auf sich nimmt und 
diesem sein göttliches Leben überlässt. 
Wo Gott im Glauben zu einem Men­
schen kommt, stirbt Gott den Tod des 
Gottlosen, damit dieser das Leben 
Gottes lebt. 
Im Wechsel vom Unglauben zum Glau­
ben vollzieht sich im Leben jedes Ein­
zelnen also das, was sich in Gottes 
Menschwerdung in Christus ereignet 
hat: Gott selbst wird so gegenwärtig, 
wie er in Christus gegenwärtig wurde. 
Der Glaube ist so gesehen die konkrete 
Vergegenwärtigung der Inkarnation im 
Leben eines Menschen, die dessen 
Identität vor Gott durch Zueignung 
der Identität Christi konstituiert. Der 
Mensch ist der, zu dem Gott ihn macht, 
indem er am Ort des gottlosen Men­
schen so gegenwärtig wird, dass dieser 
trotz seiner Gottlosigkeit ihm gegen­
wärtig bleibt. Denn im Glauben wird 
Gott einem Menschen durch sein Wort 
so gegenwärtig, dass er selbst die Gott­
losigkeit des Menschen und ihre töd­
lichen Folgen auf sich nimmt und die­
sem sein göttliches Leben zuspricht, so 
dass dieser auch im Tod Gott gegen­
wärtig bleibt. Christen lassen sich 
daher Gott durch Christus und sie 
lassen sich vor Gott durch Christus 
vertreten. Das ist die einzige Vertre­
tung, die sie kennen. Und entspre­
chend kommt ihr Gottesglaube als -
trinitarisch entfaltbares - Christusbe­
kenntnis zur Sprache - als öffentliches 
Bekenntnis zu Gottes Gegenwart in 
Christus in ihrem Leben. 

4.3 Diese homologische Öffentlichkeit 
des Glaubens ist keine nach außen ge­
kehrte Innerlichkeit der Glaubenden 
im Sinne eines romantischen Bekennt­
nisverständnisses, das Bekenntnisse als 
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expressive kte VO  5 Subjekten m1SSs- det nicht VOTF der hinter, sondern In
versteht, die ihre inneres aubens- der Sprache Sta S1e ıst kein verbor-
en anderen zugänglic machen. / sondern eın öffentliches, eın
Glaube ist eıne Innerlichkeit, die erst manıifestes, eın „offenkundiges Ge-

ekenntnisakt äaußerlich und Ööffent- heimnis”.
lich würde. Vielmehr ist den Glauben-
den selbst Glaube z weniger Über dieses öffentliche Geheimnt1s
verborgen als anderen. Sie en kei- en Glaubende jedem Menschen
en privilegierten Zugang ıhrem gegenüber Rechenscha abzulegen
Glauben, sondern gerade S1Ee wWIissen, DPetr 3,15), also öffentlich klarzustellen,

welcher Öffentlichkeit WIr alle enass S1e auf die äaußere Vergewisserung
UrCc Wort und akramen angewle- der Öffentlichkeit 0OT ott Diese
SsemMn sind. Glauben bin ich Ja nicht unterscheidet sıch grundlegend VO:  -

allen anderen OÖffentlichkeiten unNseresz ganZ bei mMUr, sondern gerade
umgeke PXIra bei Gott, weil Lebens, die Urc die Kommunizikatıon
ott bei mir ıst 101014} Menschen mit Menschen konstituijert
Glaubensgewissheit ist deshalb eıne werden. diesen agıeren WIT nicht LLUTI

subjektive Zweiftelsfreiheit und Uner- als Beteiligte, sondern immer zugleic
schütterlichkeit, sondern Gewissheit auch als Beobachter. Wir sehen, W as WIFr
VO:  - Gottes Gegenwart. Die x1ibt We als wWerlr w1e Eben deshalb

können WITr VO  - unNnserm Bild derNıc der bgründigen ucC 1m e1-
Inneren, sondern eın da, Öffentlichkeit unterscheiden,

Gottes Gegenwart Öffentlich wahr- der anders präsentieren, falsch
nehmbar, hörbar, schmeckbar wird: darstellen der S! ass es esentli-
Wort und akramen: Wer den Glauben che verborgen bleibt.

seinem eigenen Gläubigsein sucht, Das ist grundsätzlich anders der
wird aum etwas anderes finden als Öffentlichkeit VOT ott. Diese ÖOffent-
das eigene Ungläubigsein. Der 1C ist ichkeit chlie{t die Beobachterper-
auf Gott, nicht auf das eigene Selbst spektive ott egenüber prinzipiell
richten, und ott ist LUr dort Aaus. gibt keine Beobachter,
erblicken, sich ffen erkennbar sondern 1Ur Beteiligte. Niemand ist
gemacht hat im Wort VO Kreuz. ott gegenüber Beobachter, niemand
Die homologische Öffentlichkeit des ist der Lage, sich der eiınen Aspekt
Glaubensbekenntnisses ist also cht VO  . sich ott vorzuenthalten der
romantisch, sondern theologisc. Verlr- entziehen: es Gegenwart ist
stehen 1C das glaubende Subjekt nicht LUr es Öffentlich, ass
wendet seine Innerlichkeit ach außen, öffentlicher nicht seın könnte, sondern
sondern Gottes Selbstvergegenwärti- alles, Was ist, ist überhaupt Ur, we1il
SUuNgs 1mM Glauben die Offent- der Öffentlichkeit VO.:  5 Gottes egen-
lic.  eit, der das Geheimnis des wart ist. Sie ist für esen die letzt-
auDbDens Ööffentlich wahrnehmbar und iıch ma{fsgebliche Öffentlichkeit.
bekennbar wird Der Glaube I1NUSS Das ist G1e NC weil Christen s1ie dafür
nıicht erst ‚veröffentlicht‘ werden, weil halten. Sie ware s auch, WEe Nne-

immer schon Öffentlich ist; 1L1LUSS mand S1Ee dafür hielte Mafßfsgeblich ist
auch nıcht ‚versprachlicht‘ werden, s1e, weil dieser Öffentlichkeit nichts
weiıl immer schon sprachlich Vel- uLnsSseTer einung, sondern es Gottes
Standlıc ist. Gottes Offenbarung fin- Urteil unterworfen ist. Gott eın ist
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expressive Akte von Subjekten miss­
versteht, die so ihre inneres Glaubens­
leben anderen zugänglich machen. 
Glaube ist keine Innerlichkeit, die erst 
im Bekenntnisakt äußerlich und öffent­
lich würde. Vielmehr ist den Glauben­
den selbst ihr Glaube nicht weniger 
verborgen als anderen. Sie haben kei­
nen privilegierten Zugang zu ihrem 
Glauben, sondern gerade sie wissen, 
dass sie auf die äußere Vergewisserung 
durch Wort und Sakrament angewie­
sen sind. Im Glauben bin ich ja nicht 
etwa ganz bei mir, sondern gerade 
umgekehrt ganz extra me bei Gott, weil 
Gott ganz bei mir ist. 
Glaubensgewissheit ist deshalb keine 
subjektive Zweifelsfreiheit und Uner­
schütterlichkeit, sondern Gewissheit 
von Gottes Gegenwart. Die gibt es 
nicht in der abgründigen Suche im ei­
genen Inneren, sondern allein da, wo 
Gottes Gegenwart öffentlich wahr­
nehmbar, hörbar, schmeckbar wird: in 
Wort und Sakrament. Wer den Glauben 
in seinem eigenen Gläubigsein sucht, 
wird kaum etwas anderes finden als 
das eigene Ungläubigsein. Der Blick ist 
auf Gott, nicht auf das eigene Selbst zu 
richten, und Gott ist nur dort zu 
erblicken, wo er sich offen erkennbar 
gemacht hat: im Wort vom Kreuz. 
Die homologische Öffentlichkeit des 
Glaubensbekenntnisses ist also nicht 
romantisch, sondern theologisch zu ver­
stehen: Nicht das glaubende Subjekt 
wendet seine Innerlichkeit nach außen, 
sondern Gottes Selbstvergegenwärti­
gung im Glauben schafft die Öffent­
lichkeit, in der das Geheimnis des 
Glaubens öffentlich wahrnehmbar und 
bekennbar wird. Der Glaube muss 
nicht erst ,veröffentlicht' werden, weil 
er immer schon öffentlich ist; er muss 
auch nicht ,versprachlicht' werden, 
weil er immer schon sprachlich ver­
ständlich ist. Gottes Offenbarung fin-
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det nicht vor oder hinter, sondern in 
der Sprache statt, sie ist kein verbor­
genes, sondern ein öffentliches, ein 
manifestes, ein "offenkundiges Ge­
heimnis". 

4.4 Über dieses öffentliche Geheimnis 
haben Glaubende jedem Menschen 
gegenüber Rechenschaft abzulegen (1 
Petr 3,15), also öffentlich klarzustellen, 
in welcher Öffentlichkeit wir alle leben: 
in der Öffentlichkeit vor Gott. Diese 
unterscheidet sich grundlegend von 
allen anderen Öffentlichkeiten unseres 
Lebens, die durch die Kommunikation 
von Menschen mit Menschen konstituiert 
werden. In diesen agieren wir nicht nur 
als Beteiligte, sondern immer zugleich 
auch als Beobachter. Wir sehen, was wir 
wem als wer wie sagen. Eben deshalb 
können wir uns von unserm Bild in der 
Öffentlichkeit unterscheiden, uns so 
oder anders präsentieren, uns falsch 
darstellen oder so, dass alles Wesentli­
che verborgen bleibt. 
Das ist grundsätzlich anders in der 
Öffentlichkeit vor Gott. Diese Öffent­
lichkeit schließt die Beobachterper­
spektive Gott gegenüber prinzipiell 
aus. In ihr gibt es keine Beobachter, 
sondern nur Beteiligte. Niemand ist 
Gott gegenüber Beobachter, niemand 
ist in der Lage, sich oder einen Aspekt 
von sich Gott vorzuenthalten oder zu 
entziehen: In Gottes Gegenwart ist 
nicht nur alles so öffentlich, dass es 
öffentlicher nicht sein könnte, sondern 
alles, was ist, ist überhaupt nur, weil es 
in der Öffentlichkeit von Gottes Gegen­
wart ist. Sie ist für alles Leben die letzt­
lich maßgebliche Öffentlichkeit. 
Das ist sie nicht, weil Christen sie dafür 
halten. Sie wäre es auch, wenn nie­
mand sie dafür hielte. Maßgeblich ist 
sie, weil in dieser Öffentlichkeit nichts 
unserer Meinung, sondern alles Gottes 
Urteil unterworfen ist. Gott allein ist 
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hier der Urteilende alle anderen Sind fen uch Wel nicht betet ebt VOT Gott
die Beurteilten 1C unNnser Urteil ber Wır leben ihr allein schon dadurch
ott und amı die Verantwortung dass WIT en glauben der nicht
Gottes VOI dem orum menschlicher glauben! denn keiner lebt dem ott
Vernunft 1ST die für das en entschei- nicht gegenwartıg Walte
en rage sondern Gottes Urteil Glaubende unterscheiden sich VO.:  5
ber und damiıt Verantwor- deren dadurch ass S1€e Gottes egen-

VOT ott wart als den Grund und Oor1ızont ihres
Das wirft viele Fragen auf 1Ur ein! Lebens nicht 1SNOTCICH, sondern sich
nicht Wie Gottes rtie ber lau- ausdrücklich der Gegenwart Gottes

Orienteren deren Offentlichkeit sichtet 1st se1it Ostern eıne offene rage,
sondern das „offenkundige Geheim- alles en vollzieht deren 1C.
s das der christliche Glaube Vel- erwelst sich nicht LIUT die IC SONMN-

und dem sich verdankt dern das SANZE menschliche en als
Irotz 1WwWwI1esene Gottlosigkeit wird SCHMDECF reformanda Es könnte besser
en Wer ott gegenüber nicht auf menschlicher, Ooffener für die VO:  } ott
sich sondern und ausschliefßlich zugespielten Möglichkeiten und SEeI-
auf Gottes Tie ber sıch Setiz Das sibler für die Bedürfnisse der Anderen
verkunde und feiert die christliche SCHN, WE tatsächlic als das gelebt
Gemeinde Ööffentlich ihren Gottes- würde, Was ist en Gottes
diensten, indem S16 Wort und Sak- Gegenwart
rament ZUTr Darstellung ringt, Aufgabe der eologie 1ST CS, darauf
welcher Offentlichkeit sich alles hinzuweisen Ziel 1sSt nıcht die
mMenscNAliıche en privat und Ööffent- reichende egründung des aubens
ich vollzieht der Offentlichkeit QOTr VOL dem Orum einer beobachtenden
ott Offentlichkeit sondern die konkrete
Diese wird nıcht Urc uns, sondern Erinnerung daran, ass alle etel-
eın durch ott konstituiert. S1e igte sSind, Menschen also, die der
unterscheidet sich amı grundlegend Öffentlichkeit VOTLr Gott en. ott ist
Von den Offentlichkeiten, die sich der jeder Gegenwart gegenwärtig, auch

WE WIT alle en efsti euSs non are-Kommunikation von Menschen mıt
Menschen verdanken Diese en VOoNn IUr ber selbst das Ware nicht möglich
der aktiven Teilnahme derer, die S61 We ott nicht gegenwartıg Wale

konstituieren, und weil das STEeTts die
rage aufwirft Wel die ac und das 5 Schluss
ec hat, aktıv partızıpleren, g_

Wıe also kann christlicher Gilaube alshört jeder VO  - Menschen konsti-
l1erten Öffentlichkeit der SGtreit gelebte eligion wesentlich Öffentlich
Partizipation und der Ausschluss de- SCNHN, WE eligion auch Fall des

christlichen auDens wesentlich PI1-ICT, die keinen Zugang den acht-
mechanismen der Teilnahme dieser Vat ist? Meine Antwort lautet Weil
Offentlichkeit en ers der es mMenscNAliche en der Offent-
Offentlichkeit VOT ott aus der keiner ichkeit VOT Gott stattfindet. Das Wesen
ausgeschlossen 1St und der sich I1Ue- dieser Öffentlichkeit wird ı Evangeli-
mand entziehen kann der ent- VOoOoNn Gottes menschenfreundlicher
1C  el VOT Gott en WIT cht erst Zuwendung ZUI Welt Christus
dann W e WIT aktiv ihr parüzıple- Ööffentlich und Glauben öffentlich
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hier der Urteilende, alle anderen sind 
die Beurteilten. Nicht unser Urteil über 
Gott und damit die Verantwortung 
Gottes vor dem Forum menschlicher 
Vernunft ist die für das Leben entschei­
dende Frage, sondern Gottes Urteil 
über uns und damit unsere Verantwor­
tung vor Gott. 
Das wirft viele Fragen auf, nur eine 
nicht: Wie Gottes Urteil über uns lau­
tet, ist seit Ostern keine offene Frage, 
sondern das "offenkundige Geheim­
nis", das der christliche Glaube ver­
kündet und dem er sich verdankt. 
Trotz erwiesener Gottlosigkeit wird 
leben, wer Gott gegenüber nicht auf 
sich, sondern ganz und ausschließlich 
auf Gottes Urteil über sich setzt. Das 
verkündet und feiert die christliche 
Gemeinde öffentlich in ihren Gottes­
diensten, indem sie in Wort und Sak­
rament zur Darstellung bringt, in 
welcher Öffentlichkeit sich alles 
menschliche Leben, privat und öffent­
lich, vollzieht: der Öffentlichkeit vor 
Gott. 
Diese wird nicht durch uns, sondern 
allein durch Gott konstituiert. Sie 
unterscheidet sich damit grundlegend 
von den Öffentlichkeiten, die sich der 
Kommunikation von Menschen mit 
Menschen verdanken. Diese leben von 
der aktiven Teilnahme derer, die sie 
konstituieren, und weil das stets die 
Frage aufwirft, wer die Macht und das 
Recht hat, aktiv zu partizipieren, ge­
hört zu jeder von Menschen konsti­
tuierten Öffentlichkeit der Streit um 
Partizipation und der Ausschluss de­
rer, die keinen Zugang zu den Macht­
mechanismen der Teilnahme an dieser 
Öffentlichkeit haben. Anders in der 
Öffentlichkeit vor Gott, aus der keiner 
ausgeschlossen ist und der sich nie­
mand entziehen kann. In der Öffent­
lichkeit vor Gott leben wir nicht erst 
dann, wenn wir aktiv an ihr partizipie-
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ren. Auch wer nicht betet, lebt vor Gott. 
Wir leben in ihr allein schon dadurch, 
dass wir leben, glaubend oder nicht 
glaubend, denn keiner lebt, dem Gott 
nicht gegenwärtig wäre. 
Glaubende unterscheiden sich von an­
deren dadurch, dass sie Gottes Gegen­
wart als den Grund und Horizont ihres 
Lebens nicht ignorieren, sondern sich 
ausdrücklich an der Gegenwart Gottes 
orientieren, in deren Öffentlichkeit sich 
alles Leben vollzieht. In deren Licht 
erweist sich nicht nur die Kirche, son­
dern das ganze menschliche Leben als 
semper reformanda: Es könnte besser, 
menschlicher, offener für die von Gott 
zugespielten Möglichkeiten und sen­
sibler für die Bedürfnisse der Anderen 
sein, wenn es tatsächlich als das gelebt 
würde, was es ist: Leben in Gottes 
Gegenwart. 
Aufgabe der Theologie ist es, darauf 
hinzuweisen. Ihr Ziel ist nicht die zu­
reichende Begründung des Glaubens 
vor dem Forum einer beobachtenden 
Öffentlichkeit, sondern die konkrete 
Erinnerung daran, dass wir alle Betei­
ligte sind, Menschen also, die in der 
Öffentlichkeit vor Gott leben. Gott ist 
jeder Gegenwart gegenwärtig, auch 
wenn wir alle leben etsi deus non dare­
tur. Aber selbst das wäre nicht möglich, 
wenn Gott nicht gegenwärtig wäre. 

5. Schluss 

Wie also kann christlicher Glaube als 
gelebte Religion wesentlich öffentlich 
sein, wenn Religion auch im Fall des 
christlichen Glaubens wesentlich pri­
vat ist? Meine Antwort lautet: Weil 
alles menschliche Leben in der Öffent­
lichkeit vor Gott stattfindet. Das Wesen 
dieser Öffentlichkeit wird im Evangeli­
um von Gottes menschenfreundlicher 
Zuwendung zur Welt in Christus 
öffentlich und im Glauben öffentlich 
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gelebt. Die Kirche verschafft dieser 
Offentlichkeit durch ihr Sein und 
Wirken Publizität in der Gesellschaft. 
Sie kann und tut das als Teil der zi­
vilgesellschaftlichen Öffentlichkeit, in 
der der christliche Glaube gesellschaft­
lich öffentlich gelebt werden kann, weil 
er staatlich frei, also Privatsache ist. 
Es besteht kein Grw1d, gesellschaft­
lich auf die Rechenschaftspflicht für 
Glaubensüberzeugungen zu verzich­
ten oder religionskritisch mit der Re-
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chenschaftsw1fähigkeit des christlichen 
Glaubens zu rechnen. Der Glaube hat 
seine Vernunft, die er öffentlich zu 
verantworten vermag. Das Forum 
der theologischen Verantwortung des 
Glaubens ist aber kein vorgegebenes 
Verständnis von Vernunft und Öffent­
lichkeit, sondern die Lebenssituation 
konkreter Personen in ihren konkreten 
Lebensgeschichten. Glaubensverant­
wortlmg geschieht stets konkret und 
eben deshalb immer wieder anders. 
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